
Die wichtigen Fragen der Gewässerbe-
wirtschaftung in der Flussgebietseinheit 
Weser

EG
-W

as
se

rr
ah

m
en

ri
ch

tli
ni

e



Impressum

2

Herausgeber:  Flussgebietsgemeinschaft Weser 
    An der Scharlake 39 
    31135 Hildesheim

    Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz,  
    Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
    (Vorsitz der Flussgebietsgemeinschaft) 
    Mainzer Str. 80, 65189 Wiesbaden

    Bayerisches Staatsministerium 
    für Umwelt und Verbraucherschutz 
    Rosenkavalierplatz 2, 81925 München

    Freie Hansestadt Bremen 
    Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität,  
    Stadtentwicklung und Wohnungsbau 
    Contrescarpe 72, 28195 Bremen

    Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
    Energie, Bauen und Klimaschutz 
    Archivstraße 2, 30169 Hannover

    Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
    Natur- und Verbraucherschutz 
    des Landes Nordrhein-Westfalen 
    Schwannstraße 3, 40476 Düsseldorf

    Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft 
    und Energie des Landes Sachsen-Anhalt 
    Leipziger Straße 58, 39112 Magdeburg

    Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie 
    und Naturschutz 
    Beethovenstr. 3, 99096 Erfurt

Bearbeitung:   Geschäftsstelle der FGG Weser

Bezugsadresse:  Geschäftsstelle der FGG Weser 
    An der Scharlake 39 
    31135 Hildesheim 
    Telefon: 05121 509712 
    Telefax: 05121 509711 
    E-Mail: info@fgg-weser.de 
    www.fgg-weser.de 

Bildquelle Umschlag: Fulda bei Morschen -   
    Geschäftsstelle der FGG Weser

© FGG Weser, Dezember 2020



Inhalt

3

1 Einleitung 4

2 Verbesserung der Gewässerstruktur und Durchgängigkeit 7
2.1 Verbesserung der Gewässerstruktur  9
2.2 Verbesserung der linearen Durchgängigkeit  10

3 Reduzierung der anthropogenen Nähr- und Schadstoffeinträge 12
3.1	Reduzierung	von	Nährstoffeinträgen 13
3.2	Reduzierung	von	Schadstoffeinträgen	 18

4 Reduzierung der Salzbelastung in Werra und Weser 22

5 Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels 29
5.1 Auswirkungen des Klimawandels auf die Gewässerstruktur
     und die Durchgängigkeit 30
5.2 Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserqualität 31
5.3 Auswirkungen des Klimawandels auf die Wassermenge 32

6 Zusammenfassung 34

7 Literaturverzeichnis 36

8 Abkürzungen 39

9 Abbildungsverzeichnis 40

10 Tabellenverzeichnis 42



1     Einleitung

4

Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, 
verteidigt und entsprechend behandelt werden muss. Seit jeher bewirtschaftet der 
Mensch	die	Gewässer	in	seinem	Einflussbereich,	sei	es	zur	Trinkwassergewinnung,	
für die Erzeugung von Energie, für die Landwirtschaft, die Industrie, zum Transport 
oder zur Freizeitnutzung. Für diese Nutzungen wurden Küstengewässer, Flüsse und 
Seen	zu	großen	Teilen	den	Ansprüchen	angepasst	und	häufig	erheblich	verändert.	
Aber auch die Flussauen und -täler waren und sind erheblichen Veränderungen 
unterworfen.
Vor allem vor diesem Hintergrund ist die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlamentes	und	des	Rates,	verabschiedet	am	23.	Oktober	2000,	zur	Schaffung	
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasser-
politik (EG-WRRL) am 22. Dezember 2000 in Kraft getreten. Das grundsätzliche Ziel 
ist die Erhaltung naturnaher Gewässer und die Verbesserung belasteter Gewässer 
in allen europäischen Mitgliedsstaaten. Es bedarf eines umfangreichen Programms 
an verschiedenen Maßnahmen, um Flüsse, Seen, Küsten- und Übergangsgewässer 

sowie das Grundwasser in einen „guten Zustand“ zu 
versetzen.
Ergänzend zur EG-WRRL sind im Jahr 2006 für 
das Grundwasser die „Richtlinie 2006/118/EG des 
Europäischen Parlamentes und des Rates vom 12. 
Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor 
Verschmutzungen und Verschlechterung“ (Grund-
wasserrichtlinie (EG-GWRL)) und 2009 für die 
Oberflächengewässer	die	„Richtlinie	2008/105/EG	
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über Umweltqualitätsnormen im
Bereich der Wasserpolitik“ (Umweltqualitätsnorm-
richtlinie (UQN-RL)), Novellierung vom 12. August
2013 in Kraft getreten.
Rechtlich umgesetzt sind diese Richtlinien in 
Deutschland über das Wasserhaushaltsgesetz (WHG, 
2018),	die	Oberflächengewässerverordnung	 
(OGewV, 2016), die Grundwasserverordnung (GrwV, 
2017) und die Abwasserverordnung (AbwV, 2018) 
sowie die einzelnen Landeswassergesetze und -ver-
ordnungen.
Durch die Umsetzung der EG-WRRL mit der Viel-
zahl an Richtlinien und Verordnungen konnten in 
vielen Gewässern oder Teilabschnitten Verbesse-
rungen erreicht werden. Die Zwischenbilanz zeigt, 
dass die Maßnahmenumsetzung in Deutschland gut 
vorangeschritten ist (LAWA, 2019). Auch wenn bis 
2021 nicht alle Wasserkörper einen guten Zustand 
erreichen, so werden die Anstrengungen zielstrebig 
weiterverfolgt.
Gemäß § 83 Abs. 4 WHG (Art. 14 EG-WRRL) ist 
im Rahmen der Information und Anhörung der 
Öffentlichkeit	ein	vorläufiger	Überblick	über	die	im	
Einzugsgebiet festgestellten wichtigen Fragen 

Abb.	1.1:	Ökologischer	Zustand/ökologisches	Potenzial	der	Oberflächenwas- 
              serkörper als Kartendarstellung (Stand: 10.11.2015)



der Gewässerbewirtschaftung zu 
erstellen. Unter diesen Fragen werden 
die in einem Einzugsgebiet vorrangigen 
Handlungsfelder von überregionaler 
Bedeutung verstanden. Gemeinsam 
und länderübergreifend widmen sich 
die Weser-Anrainerländer Bayern, 
Bremen, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen, die sich zu der Flussge-
bietsgemeinschaft Weser (FGG Weser) 
zusammengeschlossen haben, diesen 
Aufgaben. In der Flussgebietseinheit 
Weser wurden erstmals 2007 (FGG 
Weser, 2007) auf Basis der Auswertung 
der Gewässerbelastung im Rahmen der 
Bestandsaufnahme die überregionalen 
Themen „Verbesserung der Gewäs-
serstruktur und Durchgängigkeit“, 
die „Reduzierung der anthropogene 
Nährstoffeinträge“ sowie die „Reduzierung der Salzbelastung in Werra 
und Weser“	identifiziert.	Für	den	Bewirtschaftungszeitraum	2015	bis	2021	wurden	
die Handlungsfelder „Reduzierung anthropogener Schadstoffeinträge“ und 
die „Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels“ zur Agenda hinzuge-
fügt	(FGG	Weser,	2014).	Die	Themen	Nährstoffe	und	Schadstoffe	wurden	zu	dem	
gemeinsamen	Handlungsfeld	„Reduzierung	der	anthropogenen	Nährstoff-	und	
Schadstoffeinträge“	zusammengefasst.	Diese	vier	Handlungsfelder	wurden	in	den	
Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmenprogramm 2015 bis 2021 integriert. Alle 
vier Felder wurden für den dritten Bewirtschaftungszeitraum 2021 bis 2027 bestä-
tigt und bilden somit die Grundlage dieser Broschüre.
In der Flussgebietseinheit Weser wurden bis Ende 2015 bei der überwiegenden 
Zahl	der	Oberflächenwasserkörper	aufgrund	der	weiterhin	unzureichenden	Qualität	
der Gewässerstruktur sowie der Durchgängigkeit für Fische und andere wasserge-
bundene Organismen der gute ökologische Zustand bzw. das gute ökologische Po-
tenzial verfehlt (Abb. 1.1 und Abb. 1.2). Ein sichtbares Zeichen sind z. B. verbaute 
Uferbereiche	zur	Gewährleistung	der	Schifffahrt	und	zur	Reduzierung	des	Hochwas-
serrisikos	sowie	zahlreiche	Querbauwerke	zur	Regulierung	der	Abflussmenge	wie	
auch zur Energiegewinnung.
Über Einträge von landwirtschaftlich genutzten Flächen und durch Abwasser aus 
kommunalen	und	industriellen	Kläranlagen	werden	große	Mengen	an	Nährstoffen	
in die Gewässer eingetragen, wodurch eines der größten Probleme der Gewässer in 
Deutschland die Überdüngung ist.
Mit dem Verzicht auf phosphathaltige Waschmittel und dem Ausbau der großen 
Kläranlagen mit Phosphatfällung konnten die punktuellen Phosphoreinträge seit 
Anfang der 1990er Jahre nachhaltig reduziert werden. Heute wird aber immer 
noch nahezu ein Drittel der Phosphorfracht über Kläranlagen und urbane Systeme 
eingetragen, obwohl die kommunale Abwasserrichtlinie 91/271/EWG als umgesetzt 
gilt. Dies ist u. a. darin begründet, dass an einzelnen Anlagen eine über die Anfor-
derungen der Kommunalabwasserrichtlinie hinausgehende Phosphorreduzierung 
erforderlich ist.
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Abb.	1.2:	Ökologischer	Zustand/ökologisches	Potenzial	der	Oberflächenwasserkörper	als	 
              Diagramm (Stand: 12.11.2015)
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Die	Belastungen	durch	diffuse	Stickstoffeinträge	überwiegend	von	landwirtschaft-
lich genutzten Flächen sind nach wie vor problematisch. In der OGewV (2016) 
werden	Stickstoff-	und	Phosphorverbindungen	als	physikalisch-chemische	Para-
meter	benannt,	die	im	Rahmen	der	Defizitanalyse	heranzuziehen	sind.	Da	hohe	
Nährstofffrachten	aus	Fließgewässern	auch	für	die	Eutrophierung	der	Küstenge-
wässer verantwortlich sind, wurde zum Schutz der Meeresgewässer in der OGewV 
zusätzlich	ein	Bewirtschaftungsziel	von	2,8	mg/l	Gesamtstickstoff	als	Jahresmittel	
für die in die Nordsee mündenden Flüsse festgelegt.
In der Flussgebietseinheit Weser werden Salze zur Kaligewinnung gefördert, bei 
deren Aufbereitung große Mengen von Abfallsalzen und Salzabwasser anfallen, 
die auf Halden abgelagert bzw. in die Werra eingeleitet werden. Trotz deutlicher 
Verbesserungen u. a. der Produktionsverfahren und der Reduzierung der Abwas-
sermengen stellt die Salzabwassereinleitung insbesondere in die Werra immer noch 
die wesentliche Belastung der Gewässergüte dar. Deren weiträumige und länder-
übergreifende Auswirkung entlang der Werra und Weser machen die Bedeutung 
dieser Belastung für die Flussgebietseinheit Weser aus und beeinträchtigen die 
Gewässerflora	und	-fauna	erheblich.	
Durch	eine	immer	weiter	verbesserte	Analytik	lassen	sich	immer	mehr	Schadstoffe	
und	Schadstoffgruppen	in	geringsten	Konzentrationen	im	Gewässer	nachweisen.	
Den erheblichen Risiken durch diese Gewässerverschmutzungen für die aquatische 
Umwelt	trägt	die	UQN-RL	mit	der	Liste	prioritärer	und	prioritär	gefährlicher	Stoffe	
und deren Umweltqualitätsnormen (UQN) Rechnung. Neben den UQN für die prio-
ritären	Stoffe	enthält	die	OGewV	auch	UQN	für	flussgebietsspezifische	Schadstoffe.	
Auf	dieser	Basis	wurden	für	die	Flussgebietseinheit	Weser	die	Schadstoffe	identifi-
ziert,	die	dort	in	signifikanten	Mengen	eingetragen	werden.
Der Erforschung des anthropogen bedingten Klimawandels und der Abschätzung 
möglicher Folgen wird europaweit zunehmend Beachtung geschenkt. Mittlerweile 
stehen Prognosen des Klimawandels mit hoher Zuverlässigkeit auch auf regionaler 
Ebene zur Verfügung. Hierdurch lassen sich unter anderem Auswirkungen auf die 
Abflussdynamik	der	Fließgewässer,	die	Wasserverfügbarkeit	und	das	Auftreten	von	
Starkregenereignissen abschätzen und entsprechende Anpassungsstrategien ent-
wickeln. Deshalb wurden die Folgen des Klimawandels im Hinblick auf alle vorge-
nannten Handlungsfelder in den wichtigen Fragen der Gewässerbewirtschaftung in 
der Flussgebietseinheit Weser weiterhin berücksichtigt.
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2     Verbesserung der Gewässerstruktur und Durch- 
       gängigkeit

Auengewässern, Mooren, Grünlän-
dern und Auwäldern entstehen in den 
Kulturlandschaften Zentren mit einer 
hohen Biodiversität. Die Auengewässer 
suchen viele Fischarten als Winter- 
und Laichhabitat auf. Für ein intaktes 
Ökosystem ist daher eine Vernetzung 
aller Lebensräume erforderlich. So-
mit müssen für alle Fließgewässer die 
intakte lineare Durchgängigkeit und 
für die Gewässerstruktur die Querver-
netzung zwischen Fluss und Aue, aber 
auch zwischen der Flusssohle und der 
fließenden	Welle,	gewährleistet	wer-
den.
Fließgewässer sind nicht nur für die 
heimische Flora und Fauna wichtig, 
sondern bilden auch eine wichtige Le-
bensgrundlage für den Menschen. Seit 
jeher prägte der Mensch die Gewässer 
des Binnenlandes und gestaltete sie zu 
Gunsten seiner Bedürfnisse und Nut-
zungsansprüche. Während die Nutzung 
der Fließgewässer als Transportweg 
auf eine lange Tradition zurückblickt, 
kamen Aspekte wie Gewinnung von 
Nutz-	und	Siedlungsflächen,	Energie-
gewinnung durch die Wasserkraft und 
die Eindämmung des Hochwasserrisi-
kos mit zunehmender Technisierung 
hinzu. Dies führte zu ökologischen 
Veränderungen durch Begradigung 
der Bach- und Flussläufe, Steuerung 
des	Abflusses	durch	Querverbauung	
und Befestigungen des Uferbettes und 
der Uferbereiche mit einer Unterbre-
chung der Anbindung von Auen an die 
Fließgewässer. Die Veränderungen der 
Hydromorphologie und der Bau von 
Querbauwerken	zur	Abflussregulierung	
gehen bis ins Mittelalter zurück. Durch 
die Industrialisierung und das Bedürf-
nis, leistungsfähigere Transportwege zu 
erschaffen,	begann	im	19.	Jahrhundert	
der systematische Ausbau der Weser 
zur	Schifffahrtsstraße.	Im	Zuge	des	
Mittelweserausbaus wurde der Quer-
schnitt der Weser verengt und durch 
zahlreiche	Uferbefestigungen	fixiert.	
Es wurden große Staustufen errichtet 

Makrozoobentos ist die mit dem 
Auge erkennbare (im Allgemeinen 

Zur Bestimmung des ökologischen 
Zustands bzw. ökologischen Potenzials 
der	Oberflächengewässer	nach	der	
EG-WRRL werden biologische Quali-
tätskomponenten	(Gewässerflora	und	-	
fauna) erfasst und bewertet. Daneben 
spielen die physikalisch-chemischen 
Parameter sowie die Hydromorphologie 
eine unterstützende Rolle bei der Be-
wertung des Gewässerzustandes. Das 
morphologische Erscheinungsbild der 
Fließgewässer sowie die Gewässerbe-
schaffenheit	bilden	das	Fundament	für	
den aquatischen Lebensraum.
Die Hydromorphologie der Fließge-
wässer, d. h. die Laufentwicklung, der 
Querschnitt des Gewässers, die Gestal-
tung	des	Ufers,	die	Substratbeschaffen-
heit der Gewässersohle, die Anbindung 
der Auen und die Durchgängigkeit der 
Flüsse und Bäche sind für den Erhalt 
und die Entwicklung der aquatischen 
Flora und Fauna von höchster Bedeu-
tung. Eine unterschiedlich strukturierte 
Gewässersohle bietet verschiedene 
Habitate für unterschiedliche Lebens-
raumansprüche. In einem Gewässer 
mit natürlichem Geschiebe und einer 
intakten	Gewässerflora	finden	unter-
schiedliche Fischarten Laichhabitate.  
Je nach Gewässertyp können Mak-
rozoobenthos in den Gewässerab-
schnitten vorkommen. Besiedelt mit 
zahlreichen Mikroorganismen in der 
Wassersäule,	findet	hier	ein	wesent-
licher Teil der Selbstreinigung eines 
Gewässers statt. In naturnahen 
Fließgewässern ist ein abwechslungs-
reiches Relief der Uferzone vorhanden, 
dies entsteht durch Sedimentation 
und Erosion. Gefördert durch den 
ständigen	Wechsel	zwischen	Überflu-
tung und Austrocknung sowie durch 
die	Bildung	von	langsam	fließenden	
sowie stark strömenden Bereichen 
wird Raum für eine hoch angepasste 
Tier-	und	Pflanzenwelt	geschaffen.	Die	
Uferzonen sind zudem die Kinderstu-
ben vieler Fischarten. Durch temporäre 
Überschwemmung der Auen mit ihren 

mindestens 1 mm große) wirbellose 
Tierwelt des Gewässerbodens. 

Rückbau einer Wehranlage an der Ilme 
bei Einbeck

Wehranlage an der Ilme bei Einbeck
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und mit Kraftwerken ausgerüstet. Die 
stehenden Wassermengen an den 
Wehrstauen haben eine Anreicherung 
von	Nährstoffen	und	eine	Akkumulation	
von Feinsubstraten auf der Flusssohle 
zur Folge. Die Uferzonen sind in diesen 
Bereichen durch Steinschüttungen 
befestigt. Für viele Organismen ist es 
schwierig, diese anthropogen verän-
derten Fließgewässerabschnitte zu 
passieren. Das durch Querbauwerke 
oder Verrohrungen gestörte Ökosystem 
bietet keine Vernetzung von aquati-
schen Lebensräumen und somit nur 
noch einen minimierten Wanderkor-
ridor.	Neben	erhöhten	Nährstoff-	und	
Schadstoffkonzentrationen,	der	Salz-
belastung sowie hydraulischem Stress 
mit einhergehender Abdrift von aqua-
tischen Wirbellosen infolge von stoß-
weise erfolgenden Mischwasserentlas-
tungsereignissen führen insbesondere 
die	hier	dargestellten	Defizite	in	der	
Gewässerstruktur und der Durchgän-
gigkeit aktuell zu einer Abweichung 
vom guten ökologischen Zustand bzw. 
Potenzial.

Abb. 2.1: Gewässerstrukturgüte in der Flussgebietseinheit Weser (Stand: 2019)
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2.1     Verbesserung der Gewässerstruktur

Die Gewässerstruktur als Sammel-
begriff	beinhaltet	das	Gewässerbett	
mit allen natürlichen und künstlichen 
Strukturen sowie die Beschreibung 
des näheren Umfeldes. Geprägt von 
morphologischen, hydraulischen und 
hydrobiologischen Eigenschaften bildet 
sie die Grundlage für verschiedene 
Lebensraumtypen. Als unterstützende 
Komponente gibt sie Hinweise auf den 
ökologischen Zustand bzw. das ökolo-
gische Potenzial.
Die Gewässerstruktur (Abb. 2.1) zeigt 
nach	wie	vor	Defizite	auf.	Daraus	resul-
tierend sind eine Vielzahl von Maßnah-
men zur Fließgewässerentwicklung in 
das Maßnahmenprogramm 2015 bis 
2021 (FGG Weser, 2016h) aufgenom-
men worden. Viele Umbaumaßnah-
men, z. B. naturnaher Gewässerbau 
sowie Renaturierungsmaßnahmen sind 
mit sehr hohen Kosten verbunden. 
Durch detaillierte Planungen werden 
je	nach	Nutzungsgrund	spezifische	
Lösungen erarbeitet. Planungsschritte 
und Bauvorhaben sind komplex und da 
standardisierte Verfahren in der Regel 
nicht angewendet werden können, 
bedarf es eines erhöhten Zeitaufwands. 
Dies ist eine Ursache, warum viele 
Wasserkörper und Gewässerabschnitte 
auch heute noch stark (Strukturklasse: 
5-6) bis vollständig (Strukturklasse: 7) 
verändert sind.
In der Vergangenheit sind bereits 
viele Vorhaben aus dem Maßnah-
menprogramm 2015 bis 2021 (FGG 
Weser, 2016h) verwirklicht worden, 
die der Förderung der Gewässer-
dynamik, der Auenentwicklung und 
der Habitatverbesserung im und am 
Gewässer dienen. Zur Verbesserung 
der Gewässerstruktur konnten in der 
Flussgebietseinheit Weser im Zeitraum 
von 2016 bis 2018 an ca. 17 % der 
erforderlichen Gewässer-km habitatver-
bessernde Maßnahmen abgeschlossen 
bzw. begonnen werden. Weiterhin 
wurden ca. 60 % der geplanten Maß-

nahmen zur Auenentwicklung und dem 
Anschluss von Seitengewässern und 
Altarmen abgeschlossen bzw. begon-
nen.	Zahlreiche	Vorhaben	befinden	sich	
noch in der Planungsphase und können 
erst in kommenden Jahren realisiert 
werden.
Um eine deutliche Verbesserung des 
Gesamtbildes zu erreichen, sind weiter-
hin große Anstrengungen notwendig. 
Bei manchen Maßnahmen tritt eine 
Verbesserung des Zustands, nachge-
wiesen durch die Bewertung der bio-
logischen Qualitätskomponenten, erst 
deutlich zeitversetzt ein. Ursache ist, 
dass anspruchsvollere Arten zunächst 
einwandern und sich etablieren müs-
sen.
Am	Beispiel	der	Wanderfischarten	wird	
die Notwendigkeit einer überregiona-
len Betrachtung der Gewässerstruktur 
deutlich. Für die Erhaltung und Ent-
wicklung	von	Wanderfischbeständen	
sind nicht nur die Durchgängigkeit in 
den Wanderrouten und damit die Er-
reichbarkeit von Laich- und Aufwuchs-
gewässern von entscheidender Bedeu-
tung, sondern auch die Verfügbarkeit 
geeigneter Laich- und Aufwuchsgewäs-
ser. So stellt die Verbesserung der 
Gewässerstruktur weiterhin ein überre-
gionales Handlungsfeld der FGG Weser 
dar.

Auenrevitalisierung an der Weser in 
Habenhausen
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2.2     Verbesserung der linearen Durchgängigkeit

Die Durchgängigkeit ist eine weitere 
hydromorphologische Komponente, 
die den ökologischen Zustand bzw. 
das Potenzial deutlich prägt. Vor dem 
Hintergrund,	dass	Wanderfische		wie	
Europäischer Aal, Atlantischer Lachs, 
Meerforelle, Meer- und Flussneunauge 
in ihrem Lebenszyklus auf Wande-
rungen zwischen dem Meer und den 
Binnengewässern angewiesen sind, 
wird die Bedeutung passierbarer Ge-
wässer deutlich. Neben den diadromen 
Arten zeigen potamodrome Fischarten 
(Tab. 2.1) ein ausgeprägtes Wander-
verhalten und bewegen sich zwischen 
ihren Laich-, Aufwuchs- und Winter-
habitaten. Auf die Vernetzung von 
Lebensräumen sind nicht nur Fische, 
sondern auch aquatische Wirbellose 
angewiesen.
Die ca. 4.700 Querbauwerke in der 
Flussgebietseinheit Weser, die sich auf 
eine Gesamtstrecke von ca. 16.700 Ki-
lometer Fließgewässerstrecke verteilen, 
dienen vor allem zur Steuerung der 
Wasserstände	und	des	Abflusses	(Be-	
und	Entwässerung	von	Nutzflächen,	
Hochwasserschutz), zur Aufrechterhal-
tung	der	Schifffahrt	und	zur	Nutzung	
der Wasserkraft. Die Querbauwerke 
führen zu erheblichen Veränderungen 
der Strömungsverhältnisse, zur Stö-
rung des natürlichen Geschiebetrans-

ports, zur Temperaturerhöhung und 
Ablagerung von Feinsedimenten in den 
Rückstaubereichen, zur Entstehung 
von	Algenblüten	und	Sauerstoffman-
gelsituationen, zur Nivellierung der 
Grundwasserdynamik in den Auen und 
somit zu einer Fragmentierung von 
Lebensräumen. Dies führt zu einer 
verminderten Biodiversität in den 
Gewässern. Besonders erkennbar wird 
dies	an	den	Wanderfischarten,	die	von	
gravierenden Rückgängen ihrer Be-
stände bis hin zum lokalen Aussterben 
bedroht sind. Eine eingeschränkte 
Durchwanderbarkeit behindert auch 
die Wiederbesiedlung der isolierten 
Gewässerabschnitte aller dauerhaft 
wassergebundenen Arten. 
Ein grundlegendes überregionales 
Bewirtschaftungsziel ist daher die 
Optimierung der ökologischen Durch-
gängigkeit in den überregionalen 
Wanderrouten zur Erschließung und 
Vernetzung von Laich- und Aufwuchs-
habitaten. Hierbei sind den Anfor-
derungen der FFH-Richtlinie an den 
Schutz und die Entwicklung von was-
serabhängigen Lebensraumtypen und 
Zielarten sowie der europäischen Aal-
verordnung Rechnung zu tragen. Dies 
betrifft	die	Vernetzung	und	Entwicklung	
der FFH-Gebiete für Meerneunauge, 
Flussneunauge, Finte, Atlantischer 
Lachs und Barbe sowie die Gewährleis-
tung einer erfolgreichen Abwanderung 
für einen langfristigen Erhalt der Popu-
lation des Europäischen Aals.
Im Rahmen der „Gesamtstrategie 
Wanderfische	in	der	Flussgebietseinheit	
Weser“ (FGG Weser, 2009) wurden 
überregional bedeutsame Gewässer für 
Wanderfische	identifiziert,	länderüber-
greifende Handlungsempfehlungen für 
die Durchgängigkeit in den überregio-
nalen Wanderrouten ermittelt, konkrete 
Maßnahmen für eine Verbesserung der 
Durchgängigkeit vorgeschlagen und 
diese	anhand	der	Kosteneffizienz	mit	
Prioritäten versehen. Im Fokus stehen 

Eingruppierung hinsichtlich  
Wanderungen Beschreibung Art

diadrom

anadrom
Laich- und Aufwuchs-
gewässer im Süßwasser 
- Aufwuchsgewässer im 
Meer

Atlantischer Lachs 
Meerforelle 
Flussneunauge 
Meerneunauge

katadrom
Laichgewässer im Meer – 
Aufwuchsgewässer im 
Süßwasser

Europäischer Aal

potamodrom

Laich- und Auf-
wuchsgewässer 
sowie Sommer- und 
Winterhabitate in 
unterschiedlichen 
Abschnitten eines 
Flusssystems

Barbe 
Zährte 
Aland

Tab.	2.1:	Übersicht	der	ursprünglichen	gewässerspezifischen	Wanderfischarten	mit	einem	 
              Bedarf an überregionaler Vernetzung von Lebensräumen

Diadrome Wanderfische: Fische, 
die zwischen Süß- und Salzwasser 
wandern,	um	sich	fortzupflanzen.

Anadrome Fische: Fische, die vom 
Süßwasser (Laich- und Aufwuchsge-
wässer) ins Meer (für die Entwicklung 
zum adulten Tier) wandern und zur 
Fortpflanzung	ins	Süßwasser	zurück-
kehren. Beispiel: Atlantischer Lachs 
(Salmo salar)

Katamodrome Fische: Fische, 
die meist im Süßwasser leben und 
oft tausende Kilometer von ihrem 
Heimatfluss	entfernt	liegende	Laich-
plätze im Meer aufsuchen. Beispiel: 
Europäischer Aal (Anguilla anguilla) 

Potamodrome Wanderfische: 
Fische, die im Süßwasser wandern.

Die Richtlinie 92/43/EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden	Tiere	und	Pflanzen	oder	
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
(FFH-Richtlinie), ist eine Natur-
schutz-Richtlinie der Europäischen 
Union (EU). Rechtlich umgesetzt 
ist diese Richtlinie in Deutschland 
durch das Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) sowie entsprechende 
Landesgesetze.
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die zentralen Querbauwerksstand-
orte der Weser, unteren Werra und 
Fulda. Die Maßnahmenempfehlun-
gen umfassen die Aspekte Fischauf-
stieg, Fischabstieg und Fischschutz.
Mit dem Inkrafttreten der Neufas-
sung des Wasserhaushaltsgesetzes 
im Jahr 2010 wurde die Verantwor-
tung für die Erhaltung und Wieder-
herstellung der ökologischen Durch-
gängigkeit an den Stauanlagen 
der Bundeswasserstraßen auf die 
Wasser-	und	Schifffahrtsverwaltung	
des Bundes (WSV) übertragen. Um 
dieser gesetzlichen Verantwortung 
gerecht zu werden, hat das dama-
lige Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (heute: 
Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur; BMVI) nach 
fachlicher Vorarbeit durch die Bun-
desanstalten für Gewässerkunde 
und Wasserbau (BfG und BAW) ein 
bundesweites Priorisierungskonzept 
„Erhaltung und Wiederherstellung 
der ökologischen Durchgängigkeit 
der Bundeswasserstraßen“ vorge-
legt (BMVBS, 2012). Das Priorisie-
rungskonzept berücksichtigt die 
Empfehlungen der „Gesamtstrategie 
Wanderfische	in	der	Flussgebiets-
einheit Weser“. Entlang der Bun-
deswasserstraßen an Weser, Fulda, 
Werra, Aller und Leine werden 31 
Staustufen betrachtet (BAW/BfG, 
2015). Die Maßnahmenplanung 
erfolgte in enger Abstimmung mit 
dem jeweils zuständigen Bundes-
land. Die Umsetzung der Wie-
derherstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit der Bundeswasser-
straßen ist im ersten Zwischenbe-
richt der WSV dargestellt. In diesem 
wird auch die weitere Planung 
veranschaulicht (BMVI, 2015). 
Zur Verbesserung der Durchgängig-
keit konnten in der Flussgebietsein-
heit Weser im Zeitraum von 2016 
bis 2018 lediglich ca. 20 % der 

geplanten Maßnahmen abgeschlossen 
bzw. begonnen werden (LAWA, 2019). 
Daher besteht weiterhin weitreichender 
Handlungsbedarf. Deshalb stellt die Er-
reichung der linearen Durchgängigkeit 
weiterhin ein überregionales Hand-
lungsfeld der FGG Weser dar.

Abb. 2.2: Überregionale Wanderrouten und Lage der zentralen Querbauwerksstandorte in 
der Flussgebietseinheit Weser (Stand: 2019)
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3     Reduzierung der anthropogenen Nähr- und Schad- 
       stoffeinträge

Neben	strukturellen	Defiziten	hat	auch	
die Wasserqualität einen bedeutenden 
Einfluss	auf	die	Lebensbedingungen	
der Biozönose in den Gewässern und 
die Nutzbarkeit durch den Menschen. 
Die Gewässergüte wird auch durch 
anthropogene Einträge z. B. aus Indus-
trie, Kläranlagen und Landwirtschaft 
beeinflusst.	Dabei	spielen	neben	den	
Einträgen	von	Nährstoffen	auch	die	
Einträge	von	anderen	Schadstoffen	
eine wesentliche Rolle.
Die Belastung der Gewässer mit den 
relevanten	Nährstoffen	Stickstoff	und	
Phosphor wurde bereits 2007 und 2013 
wie in allen anderen deutschen Fluss-
gebieten auch für die Flussgebietsein-
heit Weser als wichtige überregionale 
Frage der Gewässerbewirtschaftung 
identifiziert	(FGG	Weser,	2007;	FGG	
Weser, 2014). 2017 erarbeitete die 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Wasser (LAWA) Empfehlungen für eine 
harmonisierte Vorgehensweise zum 
Nährstoffmanagement	in	Flussgebiets-
einheiten (LAWA, 2017a). Thematisch 
befasst sich die Empfehlung mit der 
Harmonisierung der Methodik der 
Defizitanalyse,	der	Wirksamkeit	von	
landwirtschaftlichen Maßnahmen und 
Nährstoffbilanzen.	Eine	wesentliche	
Empfehlung ist, einen bundesweit 
einheitlichen	Ansatz	zur	Nährstoffmo-
dellierung	von	Nährstoffbilanzüber-
schüssen und –einträgen über das 
Grundwasser bis zu den Küstengewäs-
sern zu entwickeln und darauf aufbau-
end die Wirksamkeit von Maßnahmen 
einheitlich abzuschätzen. Dabei ist 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Landwirtschaft und Wasserwirtschaft 
notwendig. Anlass für diese Empfeh-
lungen war die EU-Pilotanfrage Nr. 
7806/15/ENVI der EU-Kommission zur 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
vom 22. Juli 2015. Die Fragestellun-
gen der Kommission richteten sich 
dabei vorrangig auf die Belastung der 
Oberflächengewässer	durch	diffuse	

Nährstoffeinträge	vor	allem	aus	der	
Landwirtschaft und die Ermittlung des 
Abstands zum Ziel des guten ökologi-
schen Zustands/Potenzials. Um ein ein-
heitliches	Vorgehen	bzgl.	der	Nährstoff-
problematik innerhalb von Deutschland 
zu gewährleisten, beschloss die LAWA, 
eine	bundesweite	Nährstoffmodellie-
rung ins Leben zu rufen.
Mit Einführung der OGewV und durch 
die Auswertung der Monitoringdaten 
auf Basis europaweit gültiger Um-
weltqualitätsnormen gelangten auch 
die	prioritären	Stoffe	in	den	Fokus	
der überregionalen Betrachtung. Die 
Analysen haben gezeigt, dass in der 
Flussgebietseinheit Weser insgesamt 
16	prioritäre	Stoffe	bzw.	Stoffgruppen	
relevant sind, daneben spielen die 
sogenannten	flussgebietsspezifischen	
Stoffe	der	OGewV	in	der	Flussgebiets-
einheit Weser nur eine untergeordnete 
Rolle.

Ausbringung	von	Pflanzenschutzmitteln	

Rinder auf der Weide 



13

3.1     Reduzierung von Nährstoffeinträgen

Durch	anthropogene	Nährstoffanrei-
cherung	kommt	es	in	den	Oberflächen-
gewässern, und insbesondere in den 
großen Strömen zu einer unnatürlichen 
Vermehrung des Phytoplanktons (Al-
genwachstum) und somit zur Eutro-
phierung. Ebenso können auch extrem 
erhöhte Kaliumkonzentrationen wie 
z. B. in der Werra zu erhöhter Eutro-
phierung führen. Der augenfälligste 
Effekt	ist	eine	Eintrübung	des	Wassers.	
Weitere negative ökologische Folgen 
ergeben	sich	durch	Defizite	der	Sauer-
stoffgehalte	aufgrund	des	nächtlichen	
Sauerstoffverbrauchs	und	dem	Ab-
sterben der Algen. Erhöhte Nährstof-
feinträge haben weiterhin zur Folge, 
dass die Sedimente im Flussbett mit 
Algen überwachsen werden und sich in 
strömungsberuhigten Bereichen Faul-
schlammablagerungen bilden können. 
Somit wird die Lebensraumqualität für 
das Makrozoobenthos und die Re-
produktion vieler strömungsliebender 
Flussfische	eingeschränkt.
Die meisten Gewässer in der Flussge-
bietseinheit Weser, Fließgewässer und 
Seen sowie die Übergangs- und Küs-
tengewässer als auch das Grundwasser 
sind	durch	Nährstoffeinträge	beein-
trächtigt. In erster Linie sind hierbei 
die	Einträge	von	Stickstoffverbindun-
gen in Form von Ammonium und Nitrat 
und die Einträge von Phosphorverbin-
dungen in anorganischer und organi-
scher	Form	zu	nennen.	Diffuse,	d.	h.	
flächenhafte	Phosphoreinträge	erfolgen	
hauptsächlich durch Erosion, Zwischen-
abfluss	und	Dränagen	von	den	land-
wirtschaftlich genutzten Flächen direkt 
in	die	Oberflächengewässer.	Stickstoff	
hingegen	gelangt	überwiegend	diffus	
über	das	Grundwasser	und	den	Abfluss	
in	Dränagen	in	die	Oberflächengewäs-
ser. Aber auch der punktuelle Eintrag 
von Phosphorverbindungen über 
Kläranlagen und Mischwasserentlas-
tungsanlagen spielt immer noch eine 
wichtige Rolle.

Die Eutrophierung ist weiterhin schon 
seit Jahrzehnten eines der größten 
ökologischen Probleme der deutschen 
Nordsee, da sich dadurch die Artenzu-
sammensetzung in den Küstengewäs-
sern	verändert.	Diese	Nährstoffüberan-
gebote	können	sogar	Sauerstoffmangel	
in den Wasserschichten nahe dem 
Meeresgrund verursachen (BMU, 
2018).
Während im Übergangs- und Küsten-
gewässer sowie in der Nordsee vor 
allem	der	verfügbare	Stickstoff	und	nur	
unter bestimmten Umweltbedingun-
gen auch der Phosphor das Ausmaß 
des Algenwachstums bestimmt, ist in 
Fließgewässern und insbesondere in 
Stauhaltungen im Binnenland vorrangig 
der Phosphorgehalt die Ursache über-
mäßigen Algenwachstums.
Im Vergleich zu Fließgewässern reagie-
ren Seeökosysteme sehr viel emp-
findlicher	auf	einen	Anstieg	der	Phos-
phorkonzentration im Wasserkörper. 
Gelangt zu viel Phosphor über einen 
Zufluss	in	den	See,	so	kommt	es	zu	
Massenentwicklungen des Phytoplank-
tons („Algenblüten“) mit weitreichen-
den ökologischen Folgen, die bis hin 
zu	Sauerstoffmangel	im	Gewässer	und	
Fischsterben führen können.
Für die Gewässer sind die unterschied-
lichen Anforderungen an die Nähr-
stoffbelastung	in	die	Gesetzgebung	
eingeflossen.	So	ist	in	§	14	der	OGewV	
(2016) im Hinblick auf die Erreichung 
des guten ökologischen Zustands in 
den Küstengewässern das Bewirt-
schaftungsziel von 2,8 mg Nges/l als 
Jahresmittelwert an den jeweiligen 
Süßwassermessstellen am Grenz-
scheitel limnisch-marin festgesetzt. 
Für die Flussgebietseinheit Weser sind 
das die Referenzmessstellen Bremen-
Hemelingen (Weser) bzw. Reithörne 
(Hunte). Weitere Anforderungen für 
Nährstoffkonzentrationen	in	Gewässern	
sind in Tab. 3.1, Tab. 3.2 und Tab. 3.3 
zusammengefasst. 

Eutrophierung ist eine Anreiche-
rung	von	Nährstoffen	in	einem	Ober-
flächengewässer,	die	ein	übermäßig	
starkes Wachstum von Algen und 
höheren	Pflanzen	bewirken.

Phytoplankton	sind	pflanzliche	
Organismen, die frei im Wasser 
schweben und im Wesentlichen ihre 
Ortsveränderung durch Wasserbewe-
gungen erfahren.
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Insbesondere im Hinblick auf die 
Nutzung des Grundwassers als Trink-
wasser und vor dem Hintergrund des 
durch die Grundwasserverordnung 
flächendeckend	geltenden	Grenzwertes	
für Nitrat besteht in wei-ten Teilen der 
Flussgebietseinheit Weser ein Hand-
lungsbedarf aufgrund der Überschrei-
tung dieses Grenzwertes oder aufgrund 
eines steigenden Trends.

Gesamtphosphor (Pges) ist die 
Summe aus gelöstem organischem 
und anorganischem, sowie an Parti-
kel gebundenem Phosphor.

Gesamtstickstoff (Nges) ist die 
Summe aller organischen und anor-
ganischen	Stickstoffverbindungen.

Orthophosphatphosphor (PO4-P) 
ist der Phosphor, der in Form von 
Orthophosphat vorliegt. Im Wasser 
liegt der größte Teil des Gesamtphos-
phors in anorganischer gelöster Form 
meistens als Orthophosphat vor.

Ammoniumstickstoff (NH4-N) ist 
der	Stickstoff,	der	in	Form	von	Am-
monium vorliegt. Ammonium ist eine 
anorganische	Stickstoffverbindung,	
die u. a. beim biologischen Abbau 
organischer	Stickstoffverbindungen	
entsteht.

Ammoniakstickstoff (NH3-N) ist 
der	Stickstoff,	der	in	Form	von	Am-
moniak vorliegt. Ammoniak ist eine 
anorganische	Stickstoffverbindung,	
die u. a. beim biologischen Abbau 
organischer	Stickstoffverbindungen	
entsteht.

Schwellenwert ist die Konzen-
tration	eines	Schadstoffes,	einer	
Schadstoffgruppe	oder	der	Wert	
eines Verschmutzungsindikators im 
Grundwasser, die zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt festgelegt werden.

Nitritstickstoff (NO2-N) ist der 
Stickstoff,	der	in	Form	von	Nitrit	
vorliegt.	Nitrit-Stickstoff	ist	ein	
Zwischenprodukt	der	Nitrifikation	und	
wirkt unter anderem auf Fische sehr 
toxisch.

Gesamt- 
phosphor

Gesamt- 
stickstoff

gelöster  
anorganischer  

Stickstoff

Pges Nges DIN

[mg/l] [mg/l] [mg/l]

Referenzmesstellen - 2,8 -

Übergangsgewässer 0,045 1,0 0,8

Küstengewässer 0,030 bis 0,036 0,32 bis 0,56 0,26 bis 0,44

* Referenzmessstellen für Meeresschutz Bremen Hemelingen (Weser) und Reithörne (Hunte)

Tab.	3.1:	Anforderungen	für	Nährstoffe	an	den	guten	ökologischen	Zustand	und	das	gute	ökologische	 
             Potenzial der Übergangs- und Küstengewässer (OGewV, 2016) bzw. Bewirtschaftungsziel für  
             den Meeresschutz

Nitrat Gesamt- 
phosphor

Ortho- 
phosphat- 
phoshpr

Ammoni-
umstick-

stoff

Ammoni-
akstick-

stoff
Nitrit- 

stickstoff

NO3 Pges o-PO4-P NH4-N NH3-N NO2-N

[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [μg/l] [μ/l]

Fließgewässer 50 0,1 bis 0,3 0,07 bis 0,2 0,1 bis 0,3 1 bis 2 30 bis 50

Seen - 14 bis 90 - - - -

Tab.	3.2:	Anforderungen	für	Nährstoffe	an	den	guten	ökologischen	bzw.	chemischen	Zustand	und	das 
             gute ökologische Potenzial der Fließgewässer und Seen (OGewV, 2016)

Nitrat Nitrit

NO3 NO2

[mg/l] [mg/l]

Grundwasser 50 0,5

Tab.	3.3:	Umweltqualitätsnormen	für	Nährstoffe	im	Grundwasser	(GrwV,	2017)
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Als Basis für die Reduzierung der Nähr-
stoffeinträge	in	der	Flussgebietseinheit	
Weser hat sich die FGG Weser im „Be-
wirtschaftungsplan 2015 bis 2021 für 
die Flussgebietseinheit Weser gem. § 
83 Abs. 3 WHG (kurz: BWP 2015) (FGG 
Weser, 2016l) auf eine Strategie für 
das	Nährstoffmanagement	verständigt	
(Abb. 3.1).
Um den aus Meeresschutzsicht im 
Übergangsbereich limnisch-marin 
ermittelten Minderungsbedarf ins 
Binnenland zu übertragen, wird auf die 
Empfehlung	zur	Übertragung	fluss-
bürtiger, meeresökologischer Reduzie-
rungsziele ins Binnenland verwiesen 
(LAWA, 2017b). Darin wird festgestellt, 
dass ein meeresökologisch begründe-
ter Handlungsbedarf solange in einem 
Einzugsgebiet besteht, bis bei Betrach-
tung in Richtung stromaufwärts der 
Zielwert an Kontrollmessstellen (Abb. 
3.2) eingehalten wird. 
Die Ausweisung des Reduzierungs-
bedarfs	für	Stickstoff	aus	Meeres-
schutzsicht erfolgte innerhalb der 
Flussgebietseinheit Weser im Rahmen 
des überregionalen Handlungsfeldes 
„Reduktion	der	Nährstoffeinträge“	mit	
dem BWP 2015. Hierzu wurde das 
Bewirtschaftungsziel an den Messstel-
len Bremen-Hemelingen (Weser) bzw. 
Reithörne (Hunte) auf die oberhalb 
liegenden	Oberflächenwasserkörper	
zurück gerechnet. Entsprechend dieser 
Vorgehensweise ist der Handlungs-
bedarf	bzgl.	Stickstoff	als	Zielkon-
zentration für ausgewählte Kontroll-
messstellen abgeleitet worden (Abb. 
3.2). Bei Einhaltung der empfohlenen 
Zielkonzentration	für	Stickstoff	werden	
voraussichtlich die meeresökologi-
schen Ziele erreicht. Eine ausführliche 
Beschreibung der Vorgehensweise 
ist sowohl im Bericht zum Projekt 
AGRUM+ (Heidecke et al., 2015) als 
auch im Hintergrundpapier „Ablei-
tung von Bewirtschaftungszielen und 
Maßnahmen gem. § 44 WHG (Art. 4 

EG-WRRL)	bzgl.	der	Stickstoffeinträge	
in die Küstengewässer für den Bewirt-
schaftungsplan 2015 bis 2021“ (FGG 
Weser, 2016j) (kurz: Hintergrundpapier 
Nährstoffe)	zu	finden.

Abb.	3.1:	Strategie	des	Nährstoffmanagements	der	FGG	Weser
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Abb.	3.2:	Vergleich	des	Istzustandes	der	Stickstoffbelastung	(Fünfjahresmittel	2014–2018)	mit	Zielwertkonzentrationen 
														für	Gesamtstickstoff	(Nges)	in	mg/l	an	ausgewählten	Kontrollmessstellen	(grün	=	Zielwert	erreicht)
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Um die	Nährstoffeinträge	zu	ver-
ringern, werden, wie bereits in der 
Vergangenheit im Rahmen von Koope-
rationen zwischen Landwirtschaft und 
Wasserwirtschaft, weiterhin Maßnah-
men	zur	Reduzierung	von	Nährstoffe-
inträgen durchgeführt. Eine wichtige 
Komponente ist dabei die Umsetzung 
der novellierten Düngeverordnung, die 
eine	Begrenzung	von	Nährstoffbilanz-
überschüssen auf landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen vorsieht. Ein besonde-
res Augenmerk ist dabei auf den § 13 
(Länderermächtigungsparagraph) zu 
legen. Zur weiteren Förderung gewäs-
serschonender Landbewirtschaftung 
bieten	die	Bundesländer	finanzielle	An-
reizprogramme an, um die Anwendung 
sogenannter Agrarumweltmaßnahmen 
zu fördern. Diese Programme bauen 
auf den guten Erfahrungen aus Koope-
rationen in Trinkwasserschutzgebieten 
auf. Ein wichtiger Bestandteil dieser 
Programme ist das Instrument der 
landwirtschaftlichen Beratung, die dazu 
dient, das Bewusstsein der Landwirte 
für den Gewässerschutz auch vor dem 
Hintergrund betriebswirtschaftlicher 
Gesichtspunkte zu stärken. Darüber 
hinaus setzt man vor allem auf Syner-
gieeffekte	bei	Maßnahmen	im	Bereich	
der naturnahen Gewässergestaltung. 
So können z. B. Uferrandstreifen, die 
zur Verbesserung der Gewässerstruktur 
angelegt wurden, erosionsbeding-
te Phosphoreinträge vermindern. In 
erosionsgefährdeten Bereichen wurden 
vereinzelt auch Maßnahmen gezielt zur 
Reduzierung	der	Nährstoff-	und	Fein-
materialeinträge in das Maßnahmen-
programm 2015 aufgenommen. Zur 
Reduzierung punktueller Phosphorein-
träge aus Kläranlagen wurden vieler-
orts weitergehende Maßnahmen in das 
Maßnahmenprogramm aufgenommen.
Um mögliche Maßnahmenoptionen 
hinsichtlich ihres Umfangs und der 
Verortung auswählen zu können, sind 
möglichst	flächendifferenzierte	Kennt-

nisse	über	die	Nährstoffeinträge	und	
ihren Weg in die Gewässer sowie ihre 
zukünftigen Veränderungen notwen-
dig.	Dazu	kommt,	dass	Stickstoff	und	
Phosphor auf dem Fließweg (Boden-
Grundwasser-Oberflächengewässer-
Küstengewässer) einer Vielzahl von 
Abbau- und Umsetzungsprozessen un-
terliegen, die nur mit Hilfe numerischer 
Modelle annähernd simuliert werden 
können. Im Rahmen der bundesweiten 
Nährstoffmodellierung	werden	derar-
tige Berechnungen einmalig sowohl 
über das Modell MoRE als auch über 
den Modellverbund AGRUM-DE reali-
siert. Diese Modellierungen können in 
Ergänzung zu den in der Flussgebiets-
einheit Weser durchgeführten Projek-
ten Modellvorhaben AGRUM Weser und 
AGRUM+ eine aktuelle Basis für das 
Nährstoffmanagement	der	FGG	Weser	
bilden.
Zur	Reduzierung	der	Nährstoffeinträge	
aus der Landwirtschaft konnten in der 
Flussgebietseinheit Weser im Zeitraum 
von 2016 bis 2018 in ca. 70 % der 
Oberflächenwasserkörper	und	in	ca.	
90 % der Grundwasserkörper entspre-
chende Maßnahmen begonnen oder 
abgeschlossen werden.
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3.2     Reduzierung von Schadstoffeinträgen

Die	Zahl	der	Schadstoffe,	die	von	der	
chemischen Industrie für die unter-
schiedlichsten Zwecke hergestellt 
werden oder die in verschiedensten 
Prozessen entstehen, ist unübersehbar 
groß. Es gibt natürliche und synthe-
tische, anorganische und organische 
Schadstoffe.	Entsprechend	groß	sind	
auch ihre Vorkommen in der aquati-
schen	Umwelt,	da	diese	Schadstoffe	
über den Eintrag aus Produktions-
abwässern oder die Luft oder durch 
unsachgemäßen landwirtschaftlichen 
Umgang in die Gewässer gelangen 
können.	Einige	Schadstoffe	findet	man	
in geringen Konzentrationen überall auf 
der Erde, sie sind global verteilt. Diese 
„ubiquitären“	Stoffe,	wie	z.	B.	Queck-
silber führen dazu, dass der chemische 
Zustand in ganz Deutschland als „nicht 
gut“	eingestuft	wird.	Für	diese	Stoffe	
besteht praktisch keine Chance auf 
flächendeckende	Erreichung	der	ge-
steckten Bewirtschaftungsziele. Einige 
Schadstoffe	wie	die	Salzionen	oder	
die Schwermetalle weisen in einigen 
Wasserkörpern Konzentrationen auf, 
die auf die natürlichen geologischen 
Gegebenheiten zurückzuführen sind. 
Wegen der außerordentlichen Relevanz 
der Salzbelastung für Werra und Weser 
wird das Thema Salz in dem separaten 
Kapitel 4 „Reduzierung der Salzbelas-
tung in Werra und Weser“ betrachtet.
In	der	2016	novellierten	Oberflächen-
gewässerverordnung (OGewV, 2016) 
ist der gute chemische Zustand derzeit 
über die Einhaltung der Umweltqua-
litätsnormen (UQN) für 45 prioritäre 
Stoffe	definiert.	Die	novellierte	Verord-
nung enthält gegenüber der vorherigen 
Fassung	12	weitere	Stoffe,	teilweise	
verschärfte	UQN	sowie	ein	differenzier-
tes Monitoring in Wasser und Biota. Die 
Stoffliste	umfasst	u.	a.	Schwermetalle,	
Industriechemikalien	und	Pflanzen-
schutzmittel. In der sogenannten Be-
obachtungsliste „Watchlist“ ist darüber 
hinaus ein EU-weites Messprogramm 

definiert	für	Stoffe,	deren	Überwa-
chung schwierig ist oder verstärkt wer-
den soll. Die Liste enthält maximal 14 
Stoffe	oder	Stoffgruppen	und	muss	alle	
2 Jahre aktualisiert werden. In dieser 
Liste	sind	auch	Arzneimittelstoffe	ein-
schließlich bestimmter Antibiotika, die 
immer mehr in den Fokus der Gewäs-
serbelastungen rücken, berücksichtigt. 
Für	einige	Stoffe	aus	der	Liste,	u.	a.	für	
den	Arzneimittelwirkstoff	Diclofenac,	
liegen mittlerweile ausreichend Über-
wachungsdaten für das Priorisierungs-
verfahren vor. 
Für die Bestandsaufnahme 2019 wur-
den für die Flussgebietseinheit Weser 
insgesamt drei Industriechemikali-
en,	sieben	Pflanzenschutzmittel,	vier	
Schwermetallverbindungen und fünf 
Polyzyklische aromatische Kohlenwas-
serstoffe	(PAK)	als	Schadstoffe	identi-
fiziert,	die	in	signifikanten	Mengen	ein-
geleitet oder eingetragen werden (Tab. 
3.4). Dabei werden das Quecksilber 
und die Gruppe der bromierten Diphe-
nylether (BDE) als in allen deutschen 
Flussgebietseinheiten	relevante	Stoffe	
benannt. Dies gilt mit Ausnahme der 
Flussgebietseinheit Eider auch für das 
Benzo(a)pyren (PAK).

Pestizidaufbringung in der Landwirt-
schaft

Abwassereinleitung
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Tab.	3.4:	Schadstoffe,	die	in	signifikanten	Mengen	in	die	Gewässer	der	FGG	Weser	eingeleitet	oder	eingetragen	werden	(Abschätzung	auf- 
													grund	von	Immissionsdaten)	(prioritär	gefährliche	Stoffe	sind	rot	hinterlegt)

Stoff Stoffgruppe Verwendung

Bromierte Diphenylether(p-BDE) Industriechemikalie Flammschutzmittel, keine Produktion oder Verarbei-
tung in Deutschland

Cadmium und Cadmiumverbindungen Schwermetall (-verbindungen) Hauptsächlich für Batterien und Akkumulatoren

pp´-DDT Pflanzenschutzmittel Insektizid, Herstellung und Vertrieb in Deutschland 
seit 1977 verboten

Fluoranthen Polycyclischer aromatischer Kohlen-
wasserstoff

PAK entstehen bei der unvollständigen Verbrennung 
fossiler Brennstoffe	

Isoproturon Pflanzenschutzmittel Herbizid, Wirkstoff in Deutschland seit 2016 nicht	 	 	 	 	 	 	
mehr zugelassen

Blei- und Bleiverbindungen Schwermetall (-verbindungen) Hauptsächlich in Akkumulatoren, Pigmenten, Kataly-
satoren u. a.

Quecksilber- und Quecksilberverbin-
dungen Schwermetall (-verbindungen) Chloralkalielektrolyse, Zahnmedizin, Leuchtstoffröh	 	 -

ren, Batterien u. a.

Nickel- und Nickelverbindungen Schwermetall (-verbindungen) Hauptsächlich in Metalllegierungen, Batterien, Akku-
mulatoren, Katalysatoren

Benzo(a)pyren 
Benzo(b)fluoranthen 
Benzo(k)fluoranthen 
Benzo(g,h,i)-perylen

Polycyclische aromatische Kohlenwasser-
stoffe

PAK entstehen bei der unvollständigen Verbrennung 
fossiler Brennstoffe	

Tributylzinnverbindungen 
(Tributylzinn-Kation)

Organische Zinnverbindung (Indust-
riechemikalie)

Antifoulingmittel in Schiffsanstrichen, ab 2003 An	 	 	 	 	 -
wendungsverbot in der EU

PFOS Perfluoriertes Tensid	  
(Industriechemikalie)

Hauptsächlich zur Imprägnierung von Textilien, Teppi-
chen, Papier u. a.

Cybutryn Pflanzenschutzmittel Biozid und Fungizid

Cypermethrin Pflanzenschutzmittel Insektizid

Dichlorvos Pflanzenschutzmittel Insektizid, ab 2012 Anwendungsverbot in der EU

Heptachlor/Heptachlorepoxid Pflanzenschutzmittel Insektizid, weltweites Verbot zur Herstellung, Verkauf 
und Anwendung seit 2004

Terbutryn Pflanzenschutzmittel Herbizid
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Darüber hinaus sind in der OGewV 
für	weitere	67	Einzelstoffe,	die	so-
genannten	flussgebietsspezifischen	
Schadstoffe	(weitere	Schwermetalle,	
Pflanzenschutzmittel,	Industriechemi-
kalien), bundesweite UQN festgelegt. 
Überschreitungen dieser UQN  gibt es 
nur regional, wie z. B. Belastungen 
mit	Pflanzenschutzmitteln	in	kleineren	
Nebengewässern oder die Schwerme-
tallbelastung durch den Historischen 
Bergbau sowie die geogene Ausgangs-
situation des Harzes. Somit werden die 
flussgebietsspezifischen	Schadstoffe	
nicht als wichtige Frage der Gewässer-
bewirtschaftung	angesehen	und	fluss-
gebietsweite Strategien sind hier nicht 
erforderlich. Soweit regional notwen-
dig, müssen jedoch lokale Maßnahmen 
ergriffen	werden.	
Die Schwermetalle Blei, Cadmium und 
Quecksilber haben keine biologische 
Funktion und wirken ausschließlich als 
Schadstoffe.	Nickel	hingegen	ist	für	
einige Organismen lebensnotwendig, 
wirkt jedoch in höheren Konzentratio-
nen giftig. Im Gegensatz zu vielen an-
deren Umweltchemikalien lassen sich 
Schwermetalle nicht weiter abbauen 
und werden über die Nahrungskette in 
Organismen	angereichert.	Einige	Pflan-
zenschutzmittel wie Insektizide und 
Herbizide wirken direkt auf Schädlinge 
und	die	Erreger	von	Pflanzenkrank-
heiten und können damit auch andere 
Lebewesen	beeinflussen.	Als	Umwelt-
chemikalien werden chemische Produk-
te bezeichnet, die bei ihrer Herstellung, 
während oder nach ihrer Anwendung 
in die Umwelt gelangen. 
Alle	Schadstoffe	können	in	Oberflä-
chengewässern bereits in Spurenkon-
zentrationen toxische Wirkungen auf 
Tiere	und	Pflanzen	haben	und	mittelbar	
über verschiedene Nutzungspfade wie 
Trinkwassergewinnung, Fischverzehr 
und landwirtschaftliche Nutzung die 
menschliche Gesundheit beeinträch-
tigen. Der Eintrag der „prioritären 

Stoffe“	in	die	Gewässer	muss	bei	Über-
schreitung der Umweltqualitätsnormen 
entsprechend reduziert werden. Dies 
trifft	ebenfalls	auf	viele	nicht	geregelte	
Mikroschadstoffe	wie	z.	B.	Arzneimittel	
zu.
In	der	Liste	der	prioritären	Stoffe	
wurden die „prioritären gefährlichen 
Stoffe“	besonders	hervorgehoben.	
Diese gelten als toxisch, bioakkumulie-
rend und persistent oder geben einen 
vergleichbaren Anlass zur Besorgnis. 
Hierzu gehören z. B. Quecksilber und 
Cadmium. Die Einleitungen und Emis-
sionen	dieser	Stoffe	sollen,	unabhängig	
von festgestellten Messwerten im Ge-
wässer, innerhalb von 20 Jahren ganz 
eingestellt werden. Dazu müssen lang-
fristige Maßnahmen zur Vermeidung 
dieser	Stoffe	angegangen	werden.	
Neben der Einführung von grundle-
genden Maßnahmen zur Reduzierung 
der	Schadstoffbelastungen	in	Form	von	
Gesetzen, Verordnungen oder anderen 
Regelwerken	findet	eine	Emissions-
überwachung von Industriechemika-
lien, Schwermetallen und weiteren 
Schadstoffgruppen	statt.
Insbesondere bei Überschreitungen der 
Grenzwerte durch punktuelle Einlei-
tungen müssen ganz gezielt Verringe-
rungs- und Vermeidungsmaßnahmen 
(z.	B.	Kreislaufführung,	verbesserte	
Behandlung) an der Quelle überprüft 
werden. Um Auswirkungen auf die Ge-
wässer zu vermeiden oder zumindest 
zu verhindern, müssen, je nach Anlage, 
der Stand der Technik, die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik oder 
die beste verfügbare Technik angewen-
det werden.
Bei	Überschreitungen	durch	diffuse	
Belastungen (z. B. durch bestimmte 
Pflanzenschutzmittel)	müssen	die	Maß-
nahmen der guten landwirtschaftlichen 
Praxis konsequent umgesetzt werden, 
die ggf. durch wasserwirtschaftliche 
Maßnahmen (Uferrandstreifen) un-

Die Umweltqualitätsnorm (UQN) 
bestimmt die Konzentration eines 
bestimmten	Schadstoffs	oder	einer	
bestimmten	Schadstoffgruppe,	die	in	
Wasser,	Schwebstoffen,	Sedimenten	
oder Biota aus Gründen des Gesund-
heits- und Umweltschutzes nicht 
überschritten werden darf.

In der OGewV (Anlage 8, Tabelle 2) 
werden	UQN	für	45	Stoffe	oder	Stoff-
gruppen festgelegt, die aufgrund des 
erheblichen Risikos, das von ihnen 
für die aquatische Umwelt ausgeht, 
als prioritäre Stoffe eingestuft wer-
den.	21	dieser	prioritären	Stoffe	sind	
als prioritär gefährliche Stoffe 
eingestuft.

Anlage 6 der OGewV enthält eine 
Liste mit Umweltqualitätsnormen 
(UQN)	für	weitere	67	Einzelstoffe,	die	
sogenannten flussgebietsspezifi-
schen Schadstoffe.



21

terstützt	werden	müssen.	Da	Pflan-
zenschutzmittel nicht zwingend nur 
aus der Landwirtschaft, sondern auch 
über	Verkehrsflächen	(„Freihalten“	
der Bahnstrecken) bzw. Kleingärten 
und Siedlungsgebiete in die Gewässer 
kommen, sind, wo erforderlich, die 
vorsorgliche Beratung und Information 
aller Anwender zu intensivieren. Dies 
gilt vor allem bei Überschreitungen der 
Qualitätsnorm für nicht (mehr) zuge-
lassene	Pflanzenschutzmittel,	da	hier	
bereits mit dem Handels- und An-
wendungsverbot die weitest gehende 
Maßnahme	ergriffen	wurde.
Darüber hinaus wirken sich auch 
Maßnahmen aus der Siedlungs- und 
Abwasserwirtschaft, z. B. weiter-
gehende Abwasserbehandlung bei 
großen kommunalen Kläranlagen 
(Membranfiltration,	Aktivkohlezugabe),	
weitergehende Abwasserbehandlung 
bei relevanten Industriebranchen sowie 
Regenwasserbewirtschaftung urbaner 
Flächen (Entsiegelung, Behandlung 
und Versickerung von Niederschlags-
wasser) positiv auf die Reduzierung 
vieler	Schadstoffe	aus.	

Atmosphärische Deposition bzw. Luft-
emissionen in den Bereichen Verkehr, 
industrielle Anlagen und Hausbrand 
sind zu mindern. Des Weiteren sind im 
Bereich Altlasten/Altbergbau die Emis-
sionen sowie die Belastungen durch 
Gewässersedimente bzw. Sedimente in 
Häfen zu mindern.
Zur	Reduzierung	der	Schadstoffeinträ-
ge konnten in der Flussgebietseinheit 
Weser im Zeitraum von 2016 bis 2018 
zur Verbesserung der Abwasserbe-
handlung ca. 30 % der geplanten Maß-
nahmen abgeschlossen oder begonnen 
(LAWA, 2019).

Schadstofffreisetzung	Industrie

Diffuse Quellen sind	flächenhaft	
ausgedehnte Eintragspfade von 
Stoffen	über	die	Sohle	und	die	Bö-
schungen der Gewässer sowie über 
athmosphärische Deposition und das 
Grundwasser.

Eine atmosphärische Deposition 
ist die Ablagerung aus Lufbewegung 
und Niederschlag. 
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4     Reduzierung der Salzbelastung in Werra und  
       Weser

Seit mehr als 100 Jahren werden in 
der Flussgebietseinheit Weser Kalisalze 
zur Düngemittelproduktion industriell 
abgebaut und aufbereitet. Dabei fallen 
große Mengen an Abfallsalzen und 
Salzabwasser an. Das Salzabwasser 
wurde über lange Zeit vollständig in die 
Werra und andere Gewässer eingeleitet 
bzw. in den Untergrund versenkt. 
Die Abfallsalze werden aufgehaldet, 
jedoch löst sich durch Niederschläge 
das aufgehaldete Salz auf, so dass die 
entstehenden salzhaltigen Abwässer 
ebenfalls eingeleitet werden. Dies hat 
bis heute Auswirkungen auf die Salz-
konzentrationen entlang der gesamten 
Werra und Weser (Abb. 4.2).
Die	Grafik	der	Chloridkonzentrationen	
vermittelt ein Bild von der Belastung 
der Werra bei Gerstungen seit 1968 
(Abb. 4.1). Die Salzbelastung von Wer-
ra und Weser hatte ihren Höhepunkt 
vor der deutschen Wiedervereinigung 
in den Jahren 1970 bis 1990. In dieser 
Zeit stiegen die Salzkonzentrationen in 
der Werra zeitweilig auf über 40.000 
mg/l Chlorid. In den letzten Jahren ist 
es zu einer erheblichen Reduzierung 
des Salzabwasseranfalls und zu einer 
damit verbundenen Entlastung für die 

Grundwasser-	und	Oberflächenwasser-
körper gekommen.
Reduzierungen der Salzabwassermen-
gen wurden in den 1980er Jahren in 
Hessen durch die teilweise Umstellung 
der abwasserintensiven Produktions-
verfahren auf die trockene ESTA-Vari-
ante erreicht, was aber eine Erhöhung 
der trockenen Salzabfallmengen zur 
Folge hat, die auf Salzhalden verbracht 
werden.
Nach der Wiedervereinigung Deutsch-
lands wurden aufgrund wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten als erstes die beiden 
Kaliwerke Dorndorf und Merkers 1991 
bzw. 1993 geschlossen. Im Jahr 1992 
wurde ein Verwaltungsabkommen zwi-
schen dem Bund und den Ländern zur 
Durchführung eines mit insgesamt 117 
Millionen DM geförderten technischen 
Salzreduzierungskonzeptes unterzeich-
net. Mit dem Salzreduzierungskonzept 
konnten die Chloridkonzentrationen in 
der Werra gegenüber vorher um ca. 
90 % verringert werden. Durch die 
Errichtung	einer	abflussabhängigen	
Salzlaststeuerung in der Werra werden 
seit Mai 1999 am Pegel Gerstungen für 
Chlorid 2.500 mg/l und für die Gesamt-
härte 90° deutscher Härte (°dH) als 
Immissionsgrenzwerte eingehalten.
Mit einem weiteren umfangreichen 
Maßnahmenpaket	konnten	die	flüssi-
gen Rückstände aus der Kaliproduktion 
an allen Standorten im Werrarevier 
bis 2015 schrittweise von 14 Millionen 
m³/a (Stand 2006) auf 7 Millionen 
m³/a in 2015 halbiert werden.
In Thüringen werden seit Ende 2012 
keine Produktions- und Haldenwässer 
mehr vom Standort Unterbreizbach in 
die	Oberflächengewässer	eingeleitet.	
Teile der in Unterbreizbach anfallenden 
Prozesslösungen werden nach Hessen 
transportiert und dort an den Stand-
orten Hattorf und Wintershall in der 
Produktion eingesetzt. Die Einleitung in 
das Grundwasser ist bereits seit 2007 

Das ESTA-Verfahren ist ein Verfah-
ren zur trockenen elektrostatischen 
Auftrennung von Rohsalzpartikeln.

Die Wasserhärte gibt die Summe der 
Konzentrationen der gelösten Erd-
alkalimetalle an. Hauptsächlich sind 
dies Calcium- und Magnesium. In 
Deutschland wurde die Härte früher 
in Grad deutscher Härte (°dH) 
angegeben. Dabei war 1 °dH formal 
als 10 mg Calciumoxid je einem Liter 
Wasser	definiert.

Abb. 4.1: Chloridkonzentrationen seit 1968 in Gerstungen/Werra [mg/l]
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in Thüringen eingestellt. 
Seit	der	Veröffentlichung	der	wichtigen	
Fragen der Gewässerbewirtschaftung 
2014 (FGG Weser, 2014) wurden die 
Aktivitäten zur Salzreduzierung fortge-
setzt.
Auf Grundlage der wasserrechtlichen 
Erlaubnisse des Regierungspräsidi-
ums Kassel zur Einleitung salzhaltiger 
Abwässer aus den Werken Werra 
und Neuhof-Ellers in die Werra vom 
30.11.2012 und der Änderungen vom 
30.11.2015, gelten befristet bis zum 
31.12.2020 folgende Grenzwerte am 
Pegel Gerstungen:
• 90 °dH Gesamthärte,
• 2.500 mg/l Chlorid,
• 200 mg/l Kalium,
• 340 mg/l Magnesium.
Ende 2016 wurde K+S letztmalig, 
befristet bis 2021, die Fortführung der 
Versenkung (Verpressung von Salzab-
wasser in geeignete Gesteinsschichten) 
im hessischen Teil des Werra-Kalire-
viers genehmigt, allerdings mit einer 
Begrenzung der jährlichen Versenk-
menge deutlich niedriger als beantragt, 
einer zusätzlichen Deckelung der 
Tagesmenge sowie weiteren Nebenbe-
stimmungen.
Trotz der bisher erreichten erhebli-
chen Verringerung der Salzbelastung 
verfehlen	mehrere	Oberflächen-	und	
Grundwasserkörper der Flussgebiets-
einheit Weser den guten Zustand bzw. 
das gute ökologische Potenzial insbe-
sondere aufgrund der hohen Konzen-
trationen der bzgl. des Kalibergbaus 
relevanten Salzionen (Chlorid, Magne-
sium und Kalium). Deren weiträumige 
länder-übergreifende Auswirkung 
entlang der Werra und Weser machen 
die Bedeutung dieser Belastung für 
die Flussgebietseinheit Weser aus und 
beeinträchtigen	die	Gewässerflora-	
und -fauna erheblich. Die FGG Weser 

hat die „Salzbelastung der Werra und 
Weser durch den heutigen und ehema-
ligen Kalibergbau“ daher nach wie vor 
als eine wichtige Frage der Gewässer-
bewirtschaftung im Aufstellungsprozess 
des Bewirtschaftungsplans festgestellt.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Bewirtschaftungsplans 2015 bis 2021 
bestanden keine bundesweit verbind-
lichen Vorgaben für die relevanten 
Salzionen Chlorid, Kalium und Magne-
sium. Deshalb wurden auf Basis des 
Kenntnisstandes unter Zugrundelegung 
der Empfehlungen des Runden Tisches 
Werra (Runder Tisch Gewässerschutz 
Werra/Weser und Kaliproduktion, 
2010) für die Beurteilung der Belastun-
gen, Bewirtschaftungsziele und Maß-
nahmen für die Flussgebietseinheit 
Weser einheitlich die Richtwerte 300 
mg/l Chlorid, 20 mg/l Kalium und 30 
mg/l Magnesium als maximal zulässige 
Konzentrationen (90-Perzentile) für die 
Erreichung des guten Zustands heran-
gezogen, bis bundesweit verbindliche 

Abb. 4.2: Schematische Darstellung der Chloridkonzentration im Längsverlauf von Werra  
              und Weser (verändert nach (Runder Tisch Gewässerschutz Werra/Weser und  
              Kaliproduktion, 2010))
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Abb. 4.3: Grundwasserkörper mit Belastung durch Salzeinträge (Stand: 2019)
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Abb. 4.4: Vergleich des Istzustands (2018) der Salzbelastung mit den Zielwerten des Zielwertkonzepts für Chlorid,  
														Kalium	und	Magnesium	(90-Perzentile	in	mg/l)	(grün	=	Zielwert	erreicht)
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Vorgaben festgelegt werden. Danach 
wird derzeit der gute ökologische 
Zustand bzw. das gute ökologische Po-
tenzial, bezogen auf die Salzbelastung, 
in	zehn	Oberflächenwasserkörpern	
nicht erreicht. Die Richtwerte werden 
zeitweise erst 500 Kilometer unterhalb 
der Einleitungen in der Weser bei Bre-
men erreicht. Weiterhin verfehlen sie-
ben Grundwasserkörper aufgrund der 
Versenktätigkeit den guten chemischen 
Zustand bzgl. der Salzbelastung (Abb. 
4.3). Dies zeigt, dass weiterhin erhebli-
cher Handlungsbedarf zur Reduzierung 
der Salzbelastung besteht.
Die salzbelasteten Wasserkörper der 
Werra/Weser verfehlen den guten 
Zustand derzeit i. d. R. auch aufgrund 
anderer Belastungen u. a. durch 
Nährstoffeinträge	oder	Defizite	in	der	
Hydromorphologie. Durch die über-
prägende Wirkung der hohen Salzbe-
lastung ist jedoch eine Erreichung des 
guten Zustands ohne eine deutliche 
Reduzierung der Salzbelastung auch 
bei ausreichender Reduzierung der 
weiteren Belastungen nicht möglich. 

Zur Erreichung der vorgenannten 
Richtwerte	in	den	Oberflächengewäs-
sern sind im Rahmen der Erstellung 
des detaillierten Bewirtschaftungsplans 
und Maßnahmenprogramms bezüg-
lich der Salzbelastung 2015 bis 2021 
(FGG Weser, 2016f) und (FGG Weser, 
2016d) Maßnahmen und Bewirtschaf-
tungsziele abgeleitet worden. Dabei 
wurde festgestellt, dass mehrere 
technisch umsetzbare, grundsätzlich 
genehmigungsfähige und grundsätzlich 
verhältnismäßige Maßnahmenoptionen 
zur Reduzierung der Salzbelastungen 
vorliegen, mit denen die Erreichung 
des guten Potenzials bis 2027 für die 
Wasserkörper der Weser bzgl. der 
Salzbelastung möglich ist. In der Werra 
können die Salzkonzentrationen durch 
Einstellung der Versenkung und weite-
re Maßnahmen vor Ort zwar erheblich 
reduziert werden, die Erreichung der 
Ziele ist aber unmöglich, weil natürli-
che	Gegebenheiten	und	die	diffusen	
Eintritte von Salzwässern aus der bis-
herigen Versenkung dazu führen, dass 
die Richtwerte nicht bis 2027 erreicht 
werden können.
Die Zielwerte für die Parameter Chlo-
rid, Kalium und Magnesium, die in der 
Weser	(Pegel	Boffzen)	und	der	Werra	
(Pegel Gerstungen zur Überwachung 
der Salzeinleitungen des Werkes Wer-
ra) bis 2027 erreicht werden können, 
wurden im sogenannten „Zielwert-
konzept“ (Abb. 4.6) der FGG Weser 
festgeschrieben. Betrachtet man den 
Istzustand 2018, zeigt sich, dass am 
Pegel Gerstungen die Zielwerte 2015 
bis 2021 für alle drei Ionen Chlorid, 
Kalium und Magnesium eingehalten 
werden. Dies gilt dies ebenso für den 
Pegel	Boffzen.
Die	Weiterentwicklung	der	identifizier-
ten Maßnahmenoptionen in Verbindung 
mit dem Zielwertkonzept führte zu dem 
endgültigen Maßnahmenprogramm 
Salzreduzierung (Abb. 4.5). Das Pro-
gramm beinhaltet im WesentlichenAbb. 4.5: Maßnahmenprogramm 2015 bis 2021 zur Reduzierung der Salzbelastung an Werra  

              und Weser (FGG Weser, 2016)
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eine Kombination aus drei festgelegten 
Maßnahmen und der Einstellung der 
Versenkung.
Sollten die festgesetzten Maßnahmen 
nicht ausreichen, um die für den Pegel 
Boffzen	vorgegebenen	Zielwerte	zu	ge-
währleisten und den guten Zustand im 
Hinblick auf Salz für alle Wasserkörper 
der Weser bis 2027 zu erreichen, hat 
das Maßnahmenprogramm zwei opti-
onale Maßnahmen, Produktionsdros-
selung und temporärer Werra-Bypass, 
vorgesehen, deren Erfordernis geson-
dert geprüft werden soll. Unter Berück-
sichtigung der aktuellen Fortschritte 
zur Umsetzung der festgesetzten Maß-
nahmen des Maßnahmenprogramms 
Salz sowie der daraus resultierenden 
und zu erwartenden Reduzierungen 
der Salzabwassermengen in 2021 und 
2027 muss dann entschieden werden, 
ob die Zielwerte ab 2021 in der Werra 
auch ohne Ausleitung oder Produkti-
onsdrosselung erreicht werden können. 
Nach intensiver Prüfung aller Mög-
lichkeiten wurde auf der Weser-Mi-
nisterkonferenz am 15.08.2019 ent-
schieden, auf den Bau des temporären 
Werra-Bypasses zu verzichten, da im 
Vergleich	zur	Ausleitung	kosteneffizien-
tere und wirkungsgleiche Maßnahmen 
vorliegen, die bis Ende 2021 technisch 
durchführbar sind. Alternative Maß-
nahmen sind zum Beispiel der Trans-
port	und	die	Einstapelung	flüssiger	
Rückstände außerhalb des Werkes 
Werra oder die temporäre Einspeiche-
rung. Diese und weitere Maßnahmen 
sind durch das Unternehmen K+S zu 
ergreifen, solange der Zielwert für die 
Salzkonzentrationen am Pegel Gers-
tungen nicht erreicht wird. Ein Bypass 
könnte dagegen frühestens Ende 2024 
realisiert werden. Die notwendigen 
Maßnahmen werden im Bewirtschaf-
tungsplan 2021 bis 2027 festgeschrie-
ben. 
Die Überprüfung, ob die Maßnahme 
Produktionsdrosselung bzw. der Ersatz 

durch alternative Maßnahmen erforder-
lich wird, erfolgt erst im Jahr 2020.
In	Bezug	auf	die	betroffenen	Grund-
wasserkörper gibt es nach derzeitigem 
Kenntnisstand keine geeignete Maß-
nahmenkombination zur Erreichung 
des guten Zustands bzgl. der Salzbe-
lastung bis 2027. Zentrale Maßnahme 
für die Regeneration der Grundwasser-
leiter ist die Reduzierung und Einstel-
lung der Versenkung bis 2021, um eine 
weitere Salzbelastung des Grundwas-
sers zu vermeiden und dadurch eine 
allgemeine Verringerung der Salzkon-
zentrationen aufgrund der Verdünnung 
durch die natürliche Grundwasserneu-
bildung zu erreichen.
Zur engen Begleitung der Umsetzung 
der Maßnahmen des Maßnahmen-
programms Salzreduzierung und des 
Dialogs mit dem Unternehmen K+S 
wurde die Arbeitsgruppe Salzreduzie-
rung eingerichtet, die seit 2016 viermal 
im Jahr tagt. Die Arbeitsgruppe setzt 
sich aus Vertretern der Länder, der 
Geschäftsstelle der FGG Weser und des 
Unternehmens K+S zusammen. 

Abb. 4.6: Zielwertkonzept (FGG Weser, 2016)
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Der Stand der Umsetzung der im Maß-
nahmenprogramm Salz festgesetzten 
Maßnahmen stellt sich aktuell wie folgt 
dar:
• Die Kainit-Kristallisations-Flota-

tions-Anlage läuft seit Anfang 2019 
im störungsfreien Regelbetrieb. 
Das angestrebte Reduzierungsziel 
von 1,5 Mio. m³/a wird erreicht.

• Das Pilotprojekt zur Haldenabde-
ckung am Standort Hattorf ist 2018 
abgeschlossen worden, zurzeit 
laufen die Versuche zur Begrünung 
der abgedeckten Flächen. Auf dem 
Haldentop wurde ein 1 ha großer 
Pilotpolder in Betrieb genommen. 
Der Großversuch zur Abdeckung 
der	Halde	Wintershall	befindet	sich	
in der Genehmigungsphase. 
 
Auf der Halde Neuhof-Ellers wur-
den die Pilotprojekte zur Untersu-
chung innovativer Erosionsschutz-/
Haldenwasserminimierungsmaß-
nahmen und die vorbereitenden 
Forschungsarbeiten zur Entwick-
lung einer innovativen Erosions-
schutzschicht (IES) planmäßig 
Ende 2018 abgeschlossen. Die 
Errichtung eines ca. 1000 m² 
großen Probefeldes und die Inbe-
triebnahme einer Lysimeteranlage 
sind erfolgt. Die Umsetzung des 
Einstapelns von hochkonzentrier-
ten Salzlösungen unter Tage wird 

intensiv vorangetrieben. Zwischen 
K+S und den zuständigen hessi-
schen und thüringischen Behörden 
sind Fachgespräche über Details 
der Inhalte zur Vorbereitung des 
Genehmigungsverfahrens angelau-
fen.

Bagger im Kaliwerk

Kainit-Kristallisations-Flotations-Anlage (KKF-Anlage), K + S 2016
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5     Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels

Die Folgen des Klimawandels und die 
notwendige Anpassung daran sind 
wichtige Fragen der Umweltpolitik 
und Anpassungsstrategie. Langfris-
tige Veränderungen von Temperatur 
und	Niederschlag	beeinflussen	das	
Abflussregime	in	den	Flüssen,	das	
Auftreten von Extremereignissen, aber 
auch den Landschaftswasserhaushalt 
und die Grundwasserneubildung. Auf 
den ökologischen und chemischen 
Zustand	der	Oberflächengewässer	und	
den mengenmäßigen und chemischen 
Zustand des Grundwassers wirken 
sich klimatische Änderungen ebenso 
aus. Auswirkungen des Klimawandels 
können zwar im Flussgebiet variieren, 
sie erfordern dennoch ein gemeinsa-
mes strategisches Handeln. Auch bei 
unterschiedlichen Auswirkungen kann 
es	eine	breite	Betroffenheit	im	Flussge-
biet geben. Zusätzlich können Zielkon-
flikte	mit	anderen	Sektoren	auftreten,	
und eine Reihe von wasserwirtschaftli-
chen Maßnahmen besitzen einen sehr 
langfristigen Charakter. Die Berücksich-
tigung der Folgen des Klimawandels ist 
daher ein strategisches Handlungsfeld, 
das eine umfassende und über alle 
wasserwirtschaftlichen Handlungsfel-
der integrierende Betrachtungsweise 
notwendig macht. Ziel ist eine umfas-
sende Berücksichtigung der potenziel-
len Auswirkung des Klimawandels bei 
der Maßnahmenauswahl einschließlich 
der ggf. in Folge des Klimawandels 
veränderten Wirksamkeit der Maßnah-
me.	Um	den	zu	erwartenden	Einfluss	
von Klimaänderungen auf Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen zu berücksichtigen, 
werden die Maßnahmen einem „Klima-
Check“ unterzogen.
Der Wandel des Klimas ist weltweit zu 
beobachten und stellt die Gesellschaft 
vor ein globales Problem. Diese Verän-
derungen im gesamten Klimasystem 
zeigen Auswirkungen auf verschiedene 
Komponenten des Wasserkreislaufs. 
Vor dem Hintergrund, dass die Ent-

wicklung der Klimaveränderungen noch 
nicht abgeschlossen sind und die Er-
eignisse erhebliche Auswirkungen auf 
den Wasserhaushalt haben, treten in 
allen Flussgebietseinheiten veränderte 
Ansprüche an die Wasserwirtschaft auf. 
Somit ist die zunehmende Veränderung 
des Klimas für die Flussgebietseinheit 
Weser nicht nur eine wichtige Frage 
der Gewässerbewirtschaftung, sondern 
sie verändert die Rahmenbedingun-
gen	und	nimmt	direkt	Einfluss	auf	die	
Maßnahmenplanungen für die Ver-
besserung der Gewässerstruktur und 
Durchgängigkeit sowie die Reduzierung 
der anthropogenen Nähr- und Schad-
stoffeinträge	und	der	Salzbelastung	in	
Werra und Weser.
Der Kenntnisstand in der Klimafor-
schung entwickelt sich ständig weiter, 
dennoch bleiben Unsicherheiten, vor 
allem	bei	der	Quantifizierung	der	Aus-
wirkungen des Klimawandels auf den 
Wasserhaushalt. Diese Auswirkungen 
werden zudem regional unterschied-
lich verteilt sein, so dass neben einer 
flussgebietsbezogenen	Betrachtung	
auch zunehmend eine Betrachtung der 
regionalen Gegebenheiten von Teil-
gebieten notwendig wird. Angesichts 
der bestehenden Unsicherheiten der 
Klimamodelle können Aussagen für 
die mögliche Entwicklung von Extrem-
werten bislang nur mit erheblichen 
Bandbreiten	getroffen	werden.	Die	
Unsicherheiten werden umso größer, je 
kleiner die betrachtete Region ist und 
je seltener das jeweils betrachtete Er-
eignis auftritt. Mögliche politische, wirt-
schaftliche und soziale Entwicklungen 
werden mit verschiedenen Szenarien 
simuliert. Als eine weitere Grundlage 
dieser	Szenarien-Berechnungen	fließen	
potenzielle zukünftige Treibhausgas-
emissionen oder -konzentrationen in 
die verschiedenen Bewertungssysteme 
ein. Anschließend werden diese mit Kli-
mamodellen (global wie auch regional) 
simuliert und berechnet.

Handlungsfelder der EG-WRRL vor dem 
Hintergrund der Auswirkungen des 
Klimawandels
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5.1     Auswirkungen des Klimawandels auf die  
          Gewässerstruktur und die Durchgängigkeit

Die	wahrscheinlich	häufiger	auftreten-
den Niedrig- und Hochwasserereignis-
se wirken sich auf die Fließgewässer 
in einer temporären, dynamischen 
Änderung der Sedimentation und 
des	Durchflusses	aus.	Diese	Umge-
staltung der Gewässerstruktur führt 
zu einer Veränderung der Flora und 
Fauna. Hochwasserereignisse können 
sich durchaus positiv auf die Gewäs-
serumstrukturierung auswirken und 
neue	Lebensräume	schaffen.	Durch	
die erhöhte Dynamik und den höheren 
Wasserstand können Wanderhindernis-
se besser passiert werden. Auch erfolgt 
eine Anbindung an Auen und abge-
schnittene Altarme für die Dauer des 
Ereignisses. Verstärkte Belastungsschü-
be durch Starkregenereignisse können 
sich negativ auf den Reproduktions-
erfolg kieslaichender Arten und das 
Makrozoobenthos auswirken. Misch-
wasserentlastungen und Regenwas-
sereinleitungen aus urban geprägten 
Ballungsräumen können in wachsen-
dem Maße unterhalb liegende poten-
zielle Laich- und Aufwuchsgewässer 
von	Wanderfischen	gefährden.	Durch	
erhöhte Niederschläge oder Starkrege-
nereignisse kann mit der veränderten 
Landnutzung mehr Feinsediment aus 
den Flächen ins Wasser eingetragen 
werden, im Ablauf eines Hochwasser-
ereignisses den Lückenraum zusetzen 
und somit die ökologische Funktions-
fähigkeit des Gewässers vermindern. 
Dies führt zu negativen Auswirkungen 
auf die faunistische Lebensgemein-
schaft.
Niedrigwasserereignisse führen für 
Fische gerade bei Wanderhindernis-
sen und deren Unpassierbarkeit zu 
einem prädatorischen Druck und einer 
Minimierung der Habitate. Hierdurch 
entsteht nicht nur für die Fischfauna, 
sondern auch für die Wirbellosen eine 
Konkurrenz um Lebensraum. Auch bei 
einer	Austrocknung	von	Oberflächen-
gewässern geht die intakte Gewäs-

serstruktur für gewisse Zeit verloren 
und damit kann die Durchgängigkeit 
temporär gefährdet werden. Zum Aus-
weichen bachabwärts und zur Wieder-
besiedlung temporär ausgetrockneter 
Gewässerabschnitte ist eine Durch-
wanderbarkeit der Gewässer zwingend 
erforderlich. Niedrigwasser und Aus-
trocknungserscheinungen	sind	Effekte,	
die meistens in den Sommermonaten 
eintreten. In diesen Zeiträumen kann 
es auch zu einer erhöhten Wasser-
temperatur kommen, die die Flora 
und Fauna in ihrer Zusammensetzung 
beeinflussen	und	verändern	kann.
Die Auswirkungen einer Erhöhung der 
Wassertemperatur über einen länge-
ren Zeitraum hätte mit großer Wahr-
scheinlichkeit Folgen für die räumliche 
Ausdehnung der faunistischen Lebens-
gemeinschaft. Innerhalb eines Fließge-
wässers würden sich die Fischregionen, 
unter der Voraussetzung geeigneter 
Abflussverhältnisse,	Richtung	Quel-
le verschieben. Direkte Reaktionen 
können Verschiebung von Wander- und 
Laichzeiten, Abwanderung von gewäs-
serspezifischen	Arten	oder	Störungen	
in der Nahrungskette sein. Neben den 
Fischen sind auch andere Gewässeror-
ganismen	empfindlich	gegenüber	Kli-
maänderungen und würden vermehrt 
Wanderbewegungen stromaufwärts 
unternehmen. Eine Einwanderung von 
Neobiota, die an höhere Wassertempe-
raturen angepasst sind, kann vorkom-
men (LAWA, 2017).
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5.2     Auswirkungen des Klimawandels auf die  
          Wasserqualität
Die Belastung der Gewässer durch 
Nährstoffe,	Schadstoffe	und	Salze	
kann sich durch die Folgen des Klima-
wandels verschärfen. Vermehrtes 
Niedrigwasser wird bei gleichbleibender 
Mengenbelastung zu erhöhten Konzen-
trationen der unerwünschten Substan-
zen führen. Diese Aufkonzentrierung 
von	Nähr-	und	Schadstoffen	in	Tro-
ckenperioden kann für die Wasserorga-
nismen zu vermehrtem Stress führen.
Für Unternehmen, die aufgrund ihrer 
Einleitererlaubnis einen bestimmten 
Konzentrationswert im Gewässer ein-
halten müssen, bedeutet ein Niedrig-
wasserzeitraum, dass sie nur begrenzte 
Mengen an Abwasser einleiten können. 
Der dadurch entstehende Abwasser-
überschuss muss dann über andere 
Maßnahmen der Abwasserentsorgung 
kompensiert werden.
Durch	häufiger	werdende	Hochwasser-
ereignisse können durch Bodenabtrag 
oder	Überschwemmungen	häufiger	
Nähr-	und	Schadstoffe	in	die	Gewässer	
eingetragen werden. Bei gleichblei-
bender Mengenbelastung wird sich die 
Konzentration verringern. Ebenso wie 
Hochwasserereignisse	können	häufige-
re Starkregenereignisse zu vermehrten 
Mischwasserentlastungsereignissen 
und Erosionen und hierdurch zu erhöh-
ten Feinsediment-, Schad- und Nähr-
stoffeinträgen	in	die	Gewässer	führen.
Die voraussichtlich erhöhten Wasser-
temperaturen können insbesondere 
in	flacheren	Gewässern	mit	einer	
stärkeren	Nährstoffbelastung	zu	
beträchtlichem, aber unerwünschtem 
Algenwachstum führen (Fotos rechts). 
Höhere Temperaturen gehen zudem 
mit	einer	geringeren	Sauerstoffsätti-
gung einher und können sich negativ 
auf Fische und wirbellose Tiere aus-
wirken, indem dies zu physiologischem 
Stress	und	erhöhten	Stoffwechselraten	
führt. Bei Vorhandensein von Ammoni-
umstickstoff	können	sie	-	insbesondere	
in Kombination mit hohen pH-Werten 

als Folge der Eutrophierung - zu einer 
Verschiebung	zum	fischgiftigen	Am-
moniak führen. Ebenso führen höhere 
Temperaturen zu einer höheren Reakti-
onsfreudigkeit der Substanzen.
Darüber hinaus können höhere Luft-
temperaturen die übermäßig starke 
Vermehrung	von	Pflanzenschädlingen	
begünstigen, was einen erhöhten Ein-
satz	von	Pflanzenschutzmitteln	erfor-
derlich macht.

Eutrophierung im Gewässer

Eutrophierung in der Fulda



5.3     Auswirkungen des Klimawandels auf die  
          Wassermenge

Eine Veränderung von Lufttempera-
tur und Niederschlagsverteilung auf 
lange Sicht wirkt sich auf die Wasser-
temperatur und die Wassermenge aus. 
Mit der Änderung der Wassermenge 
und -temperatur variieren auch die 
Stoffkonzentrationen	im	Gewässer.	
Somit haben Lufttemperatur und 
Niederschlagsereignisse einen direkten 
Einfluss	auf	die	Wassermenge	und	set-
zen wichtige Rahmenbedingungen für 
zahlreiche physikalisch-chemische und 
biologische Prozesse im Lebensraum 
Gewässer.
Die Jahresdurchschnittstemperatur 
(Referenzperiode: 1961–1990) beträgt 
für Deutschland rund 8,2 °C; sie ist 
seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 
im Jahr 1881 bis 2015 im Mittel um 
ca. 1,4 °C angestiegen und liegt damit 
über der globalen mittleren Zunahme 
von ca. 1 °C. Der Anstieg war mit ca. 
0,5 °C in den letzten drei Dekaden 
besonders stark und geht auf die über-
durchschnittlich hohen Jahresmittel-
temperaturen der letzten Jahre zurück. 
Seit 1881 wurde 2018 als das bisher 
wärmste Jahr (10,4 °C) in Deutschland 
beobachtet (Abb. 5.3). Zehn der 16 
wärmsten Jahre liegen im 21. Jahr-
hundert. In der Folge des Anstiegs der 
Lufttemperatur sind auch mehr Tage 

mit sehr hohen Temperaturen und 
Hitzeperioden aufgetreten.
Für die nahe Zukunft (2021–2050) wird 
eine mittlere Erwärmung um 1–2 °C 
im Vergleich zu 1971–2000 projiziert. 
Bis 2100 gibt es dann deutliche Unter-
schiede zwischen den Szenarien. Beim 
„Klimaschutz“-Szenario (RCP2.6) zeigt 
sich eine Stabilisierung auf eine Erwär-
mung von ca. 1–2 °C. Beim „Weiter-
so-wie-bisher“-Szenario (RCP8.5) wird 
eine deutschlandweite mittlere Erwär-
mung von im Mittel 3-4 °C projiziert. 
Generell zeigen die Modellberechnun-
gen eine in der südöstlichen Hälfte 
Deutschlands stärkere Erwärmung als 
im Nordwesten.
Aufgrund der weiter fortschreitenden 
Erwärmung ist es sehr wahrschein-
lich,	dass	hohe	Temperaturen	häufiger	
auftreten und mit langanhaltenden 
Hitzeperioden verbunden sein werden.
In Deutschland fallen im Durchschnitt 
(1961–1990) 789 mm Niederschlag pro 
Jahr. In den nordöstlichen und zentra-
len Teilen Deutschlands sind mittlere 
jährliche Niederschlagshöhen von 
unter 600 mm, in den höheren Lagen 
der Alpen und des Schwarzwaldes von 
über 1.500 mm normal. Die deutsch-
landweite jährliche Niederschlagshöhe 
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Abb. 5.3: Projizierte Änderung des Jahresmittels der Lufttemperatur über die Projektionszeiträume  
             „2071-2100“ bezogen auf den Bezugszeitraum 1971-2000 (DWD, 2016)



nahm von 1881 bis 2015 um 77 mm 
bzw. 10 % des Mittelwertes der Refe-
renzperiode 1961-1990 zu. Allerdings 
sind die Jahr-zu-Jahr-Variabilität in der 
Zeitreihe und die regionalen Unter-
schiede in den Trends stark ausge-
prägt. Die Auswertungen zur Verteilung 
des Niederschlags auf das Sommer- 
und Winterhalbjahr oder auch die 
Jahreszeiten zeigen, dass die mittleren 
Niederschlagshöhen im Winterhalbjahr 
deutlich um ca. 25 % zugenommen 
haben, während sie im Sommerhalb-
jahr	gleichbleibend	bis	leicht	rückläufig	
sind.
Bis zur Mitte des Jahrhunderts werden 
im Mittel für Deutschland kaum Ände-
rungen in der mittleren Jahressumme 
des Niederschlags projiziert. Für die 
ferne Zukunft ergeben die Klimarech-
nungen eine moderate Zunahme des 
Jahresniederschlags, wobei mit regi-
onalen Unterschieden zu rechnen ist. 
Für die Wintermonate zeigen beide 
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Zeithorizonte eine Tendenz einer Zu-
nahme der Niederschlagsmenge. Dabei 
sind mittlere Zunahmen von 5–20 % 
für die nahe Zukunft (2021–2050) zu 
erwarten. Für den Sommer sind die 
Entwicklungen in der nahen Zukunft 
nicht eindeutig. In der fernen Zukunft 
(2071–2100) gibt aber Tendenzen zu 
trockeneren Sommern (LAWA, 2017).

Abb.	5.4:	Projizierte	relative	prozentuale	Änderung	des	mittleren	Winterniederschlages	oben	(JJA	=	 
														Juni,	Juli,	August,	oben)	und	Sommerniederschlages	unten	(DJF	=	Dezember,	Januar,	Febr-	 
              uar, unten) in Prozent. Mittel über den Projektionszeitraum „2021-2050“ (DWD, 2016)
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6     Zusammenfassung

Die wichtigen Fragen der Gewässerbe-
wirtschaftung wurden in den vorange-
gangenen Kapiteln einzeln betrachtet. 
Es ist wichtig anzumerken, dass grund-
sätzlich alle Handlungsfelder in Bezie-
hung zueinanderstehen und deshalb 
gemeinsam betrachtet werden sollten.
Der ökologische Zustand bzw. das gute 
ökologische Potenzial der Gewässer 
wird	anhand	der	Gewässerflora	und	–
fauna	und	der	flussgebietsspezifischen	
Schadstoffe	bewertet,	unterstützend	
werden hydromorphologische und 
physikalisch/chemische Komponenten 
zusätzlich betrachtet. Einen deutlichen 
Anzeiger für ein intaktes Gewässer 
stellt die Fischfauna dar. Diese emp-
findliche	biologische	Qualitätskom-
ponente	weist	auf	Defizite	bei	der	
Wassergüte, der Gewässerstruktur und 
der Vernetzung von Gewässersystemen 
hin. Gerade für die Bestandssituati-
on und -entwicklung von diadromen 
Wanderfischen,	wie	dem	Europäischen	
Aal und dem Atlantischen Lachs, sind 
störungsfreie, passierbare Lebensräu-
me für ihren Wanderungs- und Fort-
pflanzungszyklus	zwischen	marinen	
und limnischen Systemen von großer 
Wichtigkeit.
Neben	den	Defiziten	bei	der	Durchgän-
gigkeit und der Gewässerstruktur sind 
nach	wie	vor	Nährstoff-	und	Schad-
stoffeinträge	aus	Kläranlagen	und	der	
Landwirtschaft wichtige Belastungen, 
die den geforderten guten Zustand von 
Oberflächengewässern	entsprechend	
der EG-WRRL oftmals maßgeblich 
beeinträchtigen. Zur Minderung der Be-
einträchtigung	durch	Nährstoffeinträge	
wurden das Bewirtschaftungsziel für 
Stickstoff	und	die	Anforderungen	für	
Nährstoffe	an	den	guten	ökologischen	
Zustand und das gute ökologische 
Potenzial	der	Oberflächengewässer	
2016 in der deutschen Gesetzgebung 
verankert (OGewV). Zudem ist die 
bundesweite	Nährstoffmodellierung	mit	
AGRUM-DE ein wichtiger Schritt, um 

deutschlandweit ein gemeinsames Ver-
ständnis und eine gemeinsame Akzep-
tanz der Wasser- und Landwirtschaft 
bei den weiteren notwendigen Schrit-
ten	zur	Reduzierung	der	Nährstoffein-
träge	zu	finden.	Aus	der	Landwirtschaft	
gelangen neben Düngemitteln auch 
Pflanzenschutz-	und	Schädlingsbe-
kämpfungsmittel in die Flüsse, Seen, 
Meere und auch ins Grundwasser. Aber 
auch	Schadstoffeinträge	aus	Indust-
rie und Verkehr, durch Altlasten und 
undichte Kanäle verunreinigen die 
Gewässer.	Für	einen	effektiven	Schutz	
vor	Schadstoffeinträgen	müssen	alle	
Eintragspfade betrachtet und jeweils 
die	kosteneffizienteste	Maßnahmen-
kombination zur Minderung und Ver-
meidung der Einträge ermittelt werden. 
Dabei muss das Verursacherprinzip 
berücksichtigt werden.
Trotz deutlicher Verringerungen des 
Salzabwasseranfalls aus der Kaliindus-
trie	verfehlen	mehrere	Oberflächen-	
und Grundwasserkörper der Flussge-
bietseinheit Weser den guten Zustand 
bzw. das gute ökologische Potenzial 
insbesondere aufgrund der hohen 
Konzentrationen der Salzionen Chlorid, 
Magnesium und Kalium. Mit dem Mas-
terplan Salzreduzierung, der vorrangig 
auf eine weitgehende Vermeidung 
und Verminderung von Produktionsab-
wässern vor Ort abzielt, soll der gute 
Zustand bis 2027 für die Wasserkörper 
der Weser erreicht werden. In der 
Werra können die Salzkonzentratio-
nen durch Einstellung der Versenkung 
und weitere Maßnahmen vor Ort zwar 
erheblich reduziert werden, die Er-
reichung der Ziele bis 2027 ist aber 
aufgrund natürlicher Gegebenheiten 
und	diffuser	Eintritte	von	Salzwässern	
aus der Versenkung unmöglich.
Die Berücksichtigung der Folgen des 
Klimawandels ist ein strategisches 
Handlungsfeld, in dem eine langfristige 
integrative Betrachtung notwendig ist. 
Niedrige Wasserstände werden vermut-
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lich ebenso wie Hochwasserereignisse 
zahlreicher werden. Durch die vermut-
lich	häufiger	werdenden	Extremzustän-
de	von	Abfluss	und	Temperatur	wird	es	
vermehrt zu Kühl- und Nutzwassereng-
pässen im Sektor der Energiewirtschaft 
sowie der verarbeitenden Industrie 
kommen. Hier werden deutliche An-
passungsmaßnahmen notwendig sein. 
Aber auch die Wassernutzung durch 
die	Schifffahrt	wird	durch	häufigere	
Niedrig- bzw. Hochwassersituationen 
durch zu wenig Wasser (unzureichende 
Wassertiefe) bzw. zu viel Wasser (zu 
geringe Durchfahrtshöhen bei Brücken) 
beeinträchtigt werden. Eine weitere 
Beeinträchtigung der Wassernutzung 
durch die Auswirkungen des Klima-
wandels auf die Wassermenge wird die 
Versorgung mit Trinkwasser sein, so 
dass auch hier Maßnahmen zur Anpas-
sung an die sich ändernde Situation 
notwendig sein können. Natürlich 
werden auch alle weiteren mengen-
abhängigen Wassernutzungen wie 
z.B. Fischerei und gewässerabhängige 
Freizeitnutzung die Auswirkungen des 
Klimawandels zu spüren bekommen.
Die Verbesserung der statistischen Ab-
schätzung möglicher Klimaänderungen 
und Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt stellt auch auf regionaler Ebe-
ne eine wesentliche Herausforderung 
dar. Dazu liefen und laufen auf unter-
schiedlichen Ebenen und Skalen in der 
Flussgebietseinheit Weser vielfältige 
Forschungsprojekte, die weitergeführt 
werden. Die bisherigen Erkenntnisse 
aus den Untersuchungen bilden zuneh-
mend die Grundlage für das Erkennen 
von Vulnerabilitäten und Klimarobust-
heiten der geplanten Maßnahmen. 
Daher	ist	die	Entwicklung	von	flexiblen	
und klimaänderungsrobusten Maßnah-
menkonzepten von Bedeutung. Ebenso 
muss das komplexe Themenfeld breiter 
kommuniziert werden, um Entschei-
dungen für alle Akteure transparent zu 
gestalten.

Es bedarf großer Bemühungen und 
weiterer Anstrengungen, um die aufge-
führten wichtigen Fragen der Gewäs-
serbewirtschaftung in den kommenden 
Jahren so zu bearbeiten, dass sich ein 
„guter Zustand“ im Hinblick auf die 
Chemie und die Biologie der Gewässer 
einstellt.
Mit der vom WHG und von der EG-
WRRL geforderten Beteiligung und 
Information	der	Öffentlichkeit	werden	
diese Prozesse unterstützt. Weitere 
Informationen liegen sowohl bei den 
beteiligten Bundesländern als auch bei 
der Geschäftsstelle der Flussgebiets-
gemeinschaft Weser (www.fgg-weser.
de) vor.
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